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Verordnung des Kultusministeriums  
über die Neufassung  

der Prüfungsordnungen  
für die Sekundarstufe I  

sowie zur Änderung  
weiterer schulrechtlicher Vorschriften

Vom 4. Juni 2019 

Auf Grund von § 8 a Absatz 6, § 35 Absatz 3, § 89 Ab-
satz 1 und 2 Nummer 3 und 4, Absatz 3, § 100 a Absatz 3 
und § 107 Absatz 2 des Schulgesetzes für Baden-
Württem berg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 
(GBl. S. 397), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Februar 
2019 (GBl. S. 53) geändert worden ist, wird verordnet: 

Artikel 1

Verordnung über die Hauptschulabschlussprüfung 
(Hauptschulabschlussprüfungsordnung – HSAPO) 

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Zweck der Prüfung 

Mit der Hauptschulabschlussprüfung soll nachgewiesen 
werden, dass das Ziel des Bildungsgangs erreicht und 
eine grundlegende Bildung erworben wurde. 

Anlage 2
(zu § 3)

Zulassungsbegrenzungen für das zweite und die höheren Fachsemester

– Zulassungsbegrenzungen für die Studiengänge im zentralen Vergabeverfahren  
der Stiftung für Hochschulzulassung –

Studiengang Abschluss Universität

1 2 3

Pharmazie Staatsexamen Freiburg
Heidelberg
Tübingen

Zahnmedizin Staatsexamen Freiburg
Heidelberg
Tübingen (im Wintersemester 2019/20 wird die Auf-

füllgrenze für das 2., 4., 6. und 8. Fachsemester auf 30 
und für das 3., 5., 7. und 9. Fachsemester auf 31 fest-
gesetzt, die Auffüllgrenze für das 10. Fachsemester 
wird auf 32 festgesetzt; im Sommersemester 2020 
wird die Auffüllgrenze für das 2., 4., 6., 8. und 10. 
Fachsemester auf 31 und für das 3., 5., 7. und 9. Fach-
semester auf 30 festgesetzt)

Ulm

§ 2

Teile der Prüfung 

Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen  
Prüfung, der Kommunikationsprüfung, der Projekt arbeit 
und nach Maßgabe von § 12 Absatz 1 der münd lichen 
Prüfung. 

§ 3

Ort und Zeit der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an den öffentlichen  
Schulen und an den staatlich anerkannten Schulen in 
freier Trägerschaft abgehalten, die zum Hauptschul-
abschluss führen. 

(2) Die Abschlussprüfung findet einmal jährlich statt. 

(3) Die Termine der schriftlichen Prüfung sowie der Zeit-
raum der Projektarbeit, der Kommunikationsprüfung 
und der mündlichen Prüfung werden vom Kultus-
ministerium festgesetzt. 

(4) Die mündliche Prüfung findet nach der schriftlichen 
Prüfung statt. 

§ 4

Prüfungsausschuss, Fachausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Prüfung wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet, der für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung verantwortlich ist. Diesem gehören 
an: 
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§ 6

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Die Teile der Prüfung, an denen der Prüfling ohne 
wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden jeweils mit 
»ungenügend« bewertet. Über das Vorliegen eines  
wichtigen Grundes entscheidet die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung 
die Leiterin oder der Leiter. Der wichtige Grund ist der 
Schule unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit. Ist eine prüfungs-
relevante gesundheitliche Beeinträchtigung nicht offen-
kundig, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses  
verlangen, das eine konkrete Beschreibung dieser Beein-
trächtigung beinhaltet. Lassen sich Zweifel am Vorliegen 
einer prüfungsrelevanten gesundheitlichen Beeinträch-
tigung auf andere Weise nicht ausräumen, kann die  
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch die  
Vorlage eines Satz 2 entsprechenden amtsärztlichen 
Zeugnisses verlangen. Wer sich in Kenntnis einer  
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen 
wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen hat, kann 
diese Gründe nachträglich nicht mehr geltend machen. 
Der Kenntnis steht die fahrlässige Unkenntnis gleich; 
fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, 
wenn bei Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung nicht unverzüglich eine Klärung herbeigeführt 
wurde.

(3) Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung 
als nicht unternommen. Die nicht abgelegten Prüfungs-
teile können in einem Nachtermin nachgeholt werden. 
Kann der Prüfling an der Nachprüfung aus wichtigem 
Grund ganz oder teilweise nicht teilnehmen, gilt die  
Prüfung als nicht unternommen; Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie Absatz 2 gelten entsprechend. 

(4) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese  
Bestimmungen hinzuweisen. 

§ 7

Protokollführung 

(1) Über die jeweilige Prüfung wird eine Niederschrift 
gefertigt.

(2) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung  
enthält insbesondere Angaben über

1. die Aufsicht führenden Lehrkräfte, 

2. den Beginn und das Ende der Prüfung, 

3. das Verlassen des Prüfungsraums durch Prüflinge 
 sowie 

4. besondere Vorkommnisse. 

Sie ist von der Leiterin oder dem Leiter der Prüfung und 
den Aufsicht führenden Lehrkräften zu unterzeichnen. 

1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Beauftragte oder 
ein Beauftragter der unteren Schulaufsichtsbehörde, 

2. als stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender 
Vorsitzender die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

3. die in den Prüfungsklassen unterrichtenden Lehrkräfte 
und weitere von der unteren Schulaufsichtsbehörde 
oder der oder dem Vorsitzenden bestellte Lehrkräfte. 

(2) Für mündliche Prüfungen bildet die oder der Vor-
sitzende aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
Fachausschüsse. Jedem Fachausschuss gehören an: 

1. die oder der Vorsitzende oder ein von ihr oder ihm  
bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses, 

2. die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer, 

3. ein weiteres fachkundiges Mitglied des Prüfungs-
ausschusses, zugleich mit der Aufgabe, das Protokoll 
zu führen. 

(3) Für die Kommunikationsprüfung und die Projekt-
arbeit wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
ein Fachausschuss gebildet, dem neben der Fachlehrkraft 
der Klasse als Leiterin oder Leiter eine weitere Lehrkraft 
angehört, zugleich mit der Aufgabe, das Protokoll zu 
führen. 

(4) Die oder der Vorsitzende und stellvertretende 
 Vor sitzende des Prüfungsausschusses können bei  
allen  Prüfungen und Beratungen der Fachausschüsse  
anwesend sein. Die oder der Prüfungsvorsitzende kann 
darüber hinaus weitere Lehrkräfte oder Lehramts-
anwärterinnen oder Lehramtsanwärter als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer bei der Prüfung und Beratung zulassen, 
wenn der Prüfling sein Einverständnis erteilt hat. 

§ 5

Teilnahme an der Prüfung 

(1) In Klasse 9 und 10 der Werkrealschule oder Klasse 9 
der Hauptschule nehmen jeweils die Schülerinnen und 
Schüler an der Hauptschulabschlussprüfung teil, die  
dieses Abschlussziel nach den Bestimmungen der  
Werkrealschulverordnung gewählt haben; die Projekt-
arbeit wird in jedem Fall in Klasse 9 durchgeführt.  
Schülerinnen und Schüler, die den Werkrealschul-
abschluss am Ende von Klasse 10 anstreben, können in 
Klasse 9 an der Hauptschulabschlussprüfung teil nehmen. 

(2) In Klasse 9 der Realschule nehmen die Schülerinnen 
und Schüler an der Hauptschulabschlussprüfung teil, die 
nach den Bestimmungen der Realschulversetzungs-
ordnung dem grundlegenden, zum Hauptschulabschluss 
führenden Niveau zugewiesen sind. 

(3) In Klasse 9 und 10 der Gemeinschaftsschule nehmen 
jeweils die Schülerinnen und Schüler an der Hauptschul-
abschlussprüfung teil, die dieses Abschlussziel nach  
den Bestimmungen der Gemeinschaftsschulverordnung  
gewählt haben; die Projektarbeit wird in jedem Fall in 
Klasse 9 durchgeführt. 
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Abschnitt 2

Ordentliche Hauptschulabschlussprüfung 

§ 9

Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch.

(2) Die Prüfungsinhalte folgen den Vorgaben des  
Bildungsplans für das zum Hauptschulabschluss füh-
rende Niveau. Sie umfassen die Bildungsstandards der 
Klassen 7 bis 9 sowie das erforderliche Grundlagen-
wissen. Die Aufgaben werden vom Kultusministerium 
landeseinheitlich gestellt. 

(3) Als Prüfungsaufgaben sind eine oder mehrere 
 Auf gaben aus verschiedenen Kompetenzbereichen zu  
fertigen. Die Bearbeitungszeit beträgt in Deutsch und 
Mathematik jeweils mindestens 135 Minuten und  
höchstens 180 Minuten, im Fach Englisch mindestens  
90 Minuten und höchstens 120 Minuten. 

(4) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt der 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses, soweit die untere Schulaufsichtsbehörde 
nichts anderes bestimmt. Die Leitung umfasst die  
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Prüfung, insbesondere hinsichtlich der Prüfungs-
aufsicht. 

(5) Jede Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft der 
Klasse und anschließend von einer Fachlehrkraft einer 
anderen Schule (Zweitkorrektorin oder Zweitkorrektor) 
beurteilt und bewertet; hierbei kennt die Zweit korrektorin 
oder der Zweitkorrektor die vorangegangene Beurteilung 
und Bewertung. Weichen die Bewertungen bis zu zwei 
Noten voneinander ab, gilt der Durchschnitt. Weichen 
die Bewertungen um mehr als zwei Noten voneinander 
ab und können sich die Fachlehrkraft und die Zweit-
korrektorin oder der Zweitkorrektor nicht einigen, wird 
die Note von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses im Rahmen der Bewertungen festgelegt. 

(6) Die Noten der schriftlichen Prüfung in den einzelnen 
Fächern werden der Schülerin oder dem Schüler in der 
Regel etwa eine Woche vor der mündlichen Prüfung in 
diesem Fach bekannt gegeben. 

§ 10

Kommunikationsprüfung 

(1) Im Fach Englisch wird eine mündliche Prüfung 
durchgeführt, für die das Kultusministerium zentrale 
Prüfungsmaßstäbe vorgibt (Kommunikationsprüfung).

(2) Die Schülerinnen und Schüler werden vom Fach-
ausschuss einzeln oder zu zweit geprüft. Die 
Kommunikations prüfung dauert etwa 15 Minuten je 
Schülerin oder Schüler. 

(3) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung des 
einzelnen Prüflings enthält insbesondere Angaben über 

1. die Zusammensetzung des Fachausschusses,  

2. die Prüfungsthemen und -aufgaben, 

3. den Beginn, den wesentlichen Verlauf und das Ende 
der Prüfung sowie 

4. das Prüfungsergebnis. 

Sie ist von den Mitgliedern des Fachausschusses zu  
unterzeichnen. 

(4) Für die Niederschrift über die Präsentation und das 
Prüfungsgespräch zum Abschluss der Projektarbeit  
sowie die Kommunikationsprüfung gilt Absatz 3  
entsprechend. 

§ 8

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch  
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene 
 Hilfs mittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit 
sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder eine  
Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungs-
handlung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft zu 
protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung bis zur 
Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig 
fort. 

(3) Stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, bei der schriftlichen Prüfung die Leiterin oder 
der Leiter fest, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, 
wird der Prüfling von der weiteren Teilnahme an der  
Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann stattdessen 
die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend«  
bewertet werden.  

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach  
Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die untere 
Schulaufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und ent-
weder ein anderes Zeugnis erteilen oder die Prüfung für 
nicht bestanden erklären, wenn seit der Ausstellung des 
Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer stört, 
dass es nicht möglich ist, die Prüfung ordnungsgemäß 
durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; 
dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Für die 
Zuständigkeit gilt Absatz 3 Satz 1, für die Entscheidung 
in leichten Fällen Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

(6) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese  
Bestimmungen hinzuweisen. 
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der Noten der schriftlichen Prüfung gegenüber der  
Schulleiterin oder dem Schulleiter benannt oder  

2. von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses festgelegt wurden. Die nach Nummer 2 fest-
gelegten Prüfungsfächer werden der Schülerin oder 
dem Schüler in der Regel etwa eine Woche vor der 
mündlichen Prüfung bekanntgegeben. 

(2) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung werden von 
der Fachlehrkraft gestellt; die Leiterin oder der Leiter 
des Fachausschusses kann die Aufgaben erweitern oder 
einschränken.

(3) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Grup-
penprüfung durchgeführt werden. Die Entscheidung 
trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
Der Schülerin oder dem Schüler wird vor Beginn der 
Prüfung die Möglichkeit gegeben, ein Schwerpunkt-
thema zu benennen. Das Schwerpunktthema wird in die 
mündliche Prüfung des jeweiligen Faches einbezogen. 
Jede Schülerin oder jeder Schüler wird je Fach etwa 
fünfzehn Minuten geprüft. 

(4) Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss 
das Ergebnis der mündlichen Prüfung fest und teilt es der 
Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Der Fach-
ausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Kann sich 
der Fachausschuss auf keine Note einigen, so wird die 
Note aus dem auf die erste Dezimale errechneten Durch-
schnitt der Bewertungen der Mitglieder gebildet. 

§ 13

Ermittlung des Prüfungsergebnisses, Zeugnis 

(1) Die Jahresleistungen in den Prüfungsfächern sowie 
die Leistungen in sämtlichen Prüfungsteilen werden mit 
Zehntelnoten bewertet und gehen ungerundet in die  
Berechnung der Endergebnisse in den Prüfungsfächern 
ein. 

(2) Die Endergebnisse in den Prüfungsfächern errechnen 
sich jeweils aus dem Durchschnitt der Jahres- und der 
Prüfungsleistung. Der Durchschnitt wird bis zu einem 
Zehntel berechnet, wobei in der üblichen Weise gerundet 
wird (Beispiel: 2,5 bis 3,4 befriedigend). 

(3) Für die Berechnung der Prüfungsleistung in den  
Prüfungsfächern werden die Prüfungsteile wie folgt  
gewichtet: 

1. die schriftliche Prüfung dreifach, 

2. die Kommunikationsprüfung zweifach,  

3. die mündliche Prüfung einfach.  

(4) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, gelten 
die Jahresleistungen als Endergebnisse. Das Gleiche gilt 
für die Note für die Projektarbeit, auch dann, wenn die 
Prüfung in Klasse 10 abgelegt wird.

(5) Die Endergebnisse in den einzelnen Prüfungsfächern 
ermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

(3) Im Anschluss an die Kommunikationsprüfung setzt 
der Fachausschuss die Note fest und teilt sie der  
Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Können 
sich die beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf keine Note 
einigen, so wird die Note aus dem auf die erste Dezimale 
errechneten Durchschnitt der Bewertungen beider Mit-
glieder gebildet. 

§ 11

Projektarbeit 

(1) Die Projektarbeit umfasst

1. die Vorbereitung mit der Themenfindung, Gruppen-
bildung und Projektbeschreibung, 

2. die Durchführung in der Schule im Umfang von  
mindestens 16 Unterrichtsstunden sowie 

3. die Präsentation des Projektergebnisses durch die 
Gruppe sowie ein daran anschließendes Prüfungs-
gespräch; Präsentation und Prüfungsgespräch dauern 
insgesamt für jeden Prüfling etwa 15 Minuten, wobei 
die zeitlichen Anteile von Präsentation und Prüfungs-
gespräch annährend gleich sind. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler schlagen das Thema 
der Projektarbeit vor, das die Schulleiterin oder der 
Schulleiter nach Vorlage der Projektbeschreibung im  
Benehmen mit den beiden beteiligten Lehrkräften ge-
nehmigt. Die Projektarbeit ist dem Fach Wirtschaft /  
Berufs- und Studienorientierung zugeordnet und muss 
einen mehrperspektivischen Ansatz mit Bezug zu einem 
weiteren Fach aufweisen; dabei soll eine Leitperspektive 
berücksichtigt werden. 

(3) Die Projektarbeit ist als Gruppenarbeit durchzu-
führen, wobei jede Schülerin oder jeder Schüler eine  
individuelle Note erhält. Eine Schülergruppe umfasst  
in der Regel drei bis fünf Schülerinnen und Schüler. In 
begründeten Ausnahmefällen kann mit Genehmigung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters die Projektarbeit 
auch als Einzelarbeit durchgeführt werden. 

(4) Im Anschluss an das Prüfungsgespräch setzt der 
Fachausschuss die Note für die Projektarbeit fest und 
teilt sie der Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. 
Können sich die beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf 
keine Note einigen, so wird die Note aus dem auf die 
erste Dezimale errechneten Durchschnitt der Bewer-
tungen gebildet. Die Gesamtleistung für die Projekt- 
arbeit wird vom Fachausschuss ergänzend verbal be-
schrieben. 

§ 12

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
der schriftlichen Prüfung mit Ausnahme des Faches  
Englisch, welche

1. von der Schülerin oder dem Schüler spätestens  
am zweiten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe  
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Abschnitt 3

Hauptschulabschlussprüfung für Schulfremde 

§ 15

Zweck der Prüfung 

(1) Die Prüfung dient dem Erwerb des Zeugnisses über 
den Hauptschulabschluss für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die keine öffentliche oder staatlich anerkannte all-
gemein bildende allgemeine Schule oder kein öffent-
liches oder staatlich anerkanntes sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit entsprechendem 
Bildungsgang besuchen. 

(2) Wer den Hauptschulabschluss ohne Note in der 
Fremdsprache Englisch erworben hat, kann sich im Fach 
Englisch einer Prüfung unterziehen. 

§ 16

Zeitpunkt der Prüfung 

Die Abschlussprüfung für Schulfremde findet in der  
Regel einmal jährlich zusammen mit der ordentlichen 
Abschlussprüfung statt. 

§ 17

Meldung zur Prüfung 

(1) Die Meldung zur Abschlussprüfung ist bis zum  
1. März jeden Jahres an die für den Wohnsitz der Bewer-
berin oder des Bewerbers zuständige untere Schulauf-
sichtsbehörde zu richten. 

(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

1. in Baden-Württemberg den ständigen Wohnsitz hat, 

2. die Abschlussprüfung nicht eher ablegt, als es bei  
normalem Schulbesuch möglich wäre, 

3. nicht bereits die ordentliche Hauptschulabschluss-
prüfung oder die entsprechende Abschlussprüfung für 
Schulfremde mit Erfolg abgelegt hat, 

4. nicht mehr als einmal erfolglos an der ordentlichen 
Hauptschulabschlussprüfung oder der entsprechenden 
Abschlussprüfung für Schulfremde teilgenommen hat 
und 

5. keine öffentliche oder staatlich anerkannte Haupt-
schule, Werkrealschule, Realschule oder Gemein-
schaftsschule und kein öffentliches oder staatlich  
anerkanntes Gymnasium oder sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit entsprechendem 
Bildungsgang besucht. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 5 werden Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 9 des Gymnasiums zugelassen, 
wenn ihre Versetzung gefährdet ist und sie im Falle einer 
Nichtversetzung ihre bisherige Schule verlassen müss-
ten. 

schusses. Sie oder er stellt fest, wer die Prüfung  
bestanden hat. Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt der Gesamtleistungen der maßge-
benden Fächer besser als 4,5 ist, 

2. die Gesamtleistungen in nicht mehr als zwei Prüfungs-
fächern geringer als mit der Note »ausreichend«  
bewertet sind; sind die Gesamtleistungen in zwei  
Prüfungsfächern geringer als mit der Note »aus-
reichend« bewertet, ist die Prüfung bestanden, wenn 
für jedes dieser mit schlechter als »ausreichend«  
bewerteten Fächer ein Ausgleich gegeben ist; aus-
geglichen werden können 

a) die Note »ungenügend« in einem Prüfungsfach 
durch die Note »sehr gut« in einem Prüfungsfach 
oder die Note »gut« in zwei Prüfungsfächern;  

b) die Note »mangelhaft« in einem Prüfungsfach 
durch die Note »gut« in einem Prüfungsfach oder 
die Note »befriedigend« in zwei Prüfungsfächern; 
und 

3. die Gesamtleistungen in nicht mehr als drei maß-
gebenden Fächern geringer als mit der Note »aus-
reichend« bewertet sind, wobei ein »ungenügend« wie 
zwei »mangelhaft« gewertet wird.  

Für die Feststellung nach Satz 2 gilt die Projektarbeit als 
maßgebendes Fach und als Prüfungsfach; dies gilt auch, 
wenn die Prüfung in Klasse 10 abgelegt wird. Ist das  
Bestehen der Prüfung auf Grund der Gesamtleistung im 
Fach Englisch nicht möglich, kann auf Wunsch der 
Hauptschulabschluss ohne Fremdsprache erteilt werden; 
in diesem Fall wird für das Fach Englisch im Abschluss-
zeugnis keine Note ausgebracht.  

(6) Über die Feststellung der Ergebnisse ist von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine Nieder-
schrift zu fertigen. 

(7) Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis mit den nach Absatz 4 und Absatz 5 
Satz 1 ermittelten Endnoten. In das Abschlusszeugnis 
sind der Durchschnitt der Gesamtleistungen und die  
Gesamtnote aufzunehmen. 

Die Gesamtnote lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,4 sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,5 bis 2,4 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,5 bis 3,4 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,5 bis 4,4 ausreichend. 

§ 14

Wiederholung der Prüfung 

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann sie nach dem 
Besuch einer Klasse, in der die Prüfung abgelegt wird, 
einmal wiederholt werden. 
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 Schulamt ein. Das Fach Wirtschaft / Berufs- und 
Studienorien tierung ist hierzu Leitfach. Das Thema muss 
einen mehr perspektivischen Ansatz mit Bezug zu einem 
weiteren Fach aufweisen und den Bildungsstandards der 
Klassen 7 bis 9 entnommen werden; dabei soll eine 
Leitpers pektive berücksichtigt werden. 

(4) Die Kommunikationsprüfung findet in der Schul-
fremdenprüfung nach der schriftlichen Prüfung statt. Die 
Prüflinge werden in der Regel einzeln geprüft. Die Kom-
munikationsprüfung dauert etwa 15 Minuten je Prüfling. 
Wer die Prüfung nur im Fach Englisch ablegt (§ 15 
 Absatz 2), wird in diesem Fach schriftlich und mündlich 
in Form der Kommunikationsprüfung geprüft.

(5) Vor Beginn der mündlichen Prüfungen wird den Prüf-
lingen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung im je-
weiligen Fach mitgeteilt.  

§ 20

Durchführung der Prüfung 

(1) Für die Prüfung gelten die Regelungen für die ordent-
liche Hauptschulabschlussprüfung, soweit im Folgenden 
keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

(2) Fachlehrkraft im Sinne dieser Regelungen ist die von 
der Leiterin oder dem Leiter der beauftragten Schule be-
stimmte Lehrkraft. Bei Schülerinnen und Schülern des 
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums 
wird der Fachausschuss für die Präsentationsprüfung und 
die mündlichen Prüfungen um eine vom sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrum zu benennende 
Lehrkraft erweitert; 

(3) Bei der Festlegung des Prüfungsergebnisses zählen 
allein die Prüfungsleistungen nach § 19. Die Note in den 
Prüfungsfächern, in denen schriftlich und mündlich  
geprüft wurde, wird aus dem Durchschnitt der Noten für 
die schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen 
 gebildet. 

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt der Gesamtleistungen der geprüften 
Fächer sowie der Präsentationsprüfung besser als 4,5 
ist und 

2. die Gesamtleistungen in keinem der geprüften Fächer 
oder der Präsentationsprüfung mit der Note »unge-
nügend« bewertet sind und 

3. die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem der  
Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch mit der 
Note »mangelhaft« bewertet sind. 

Der Hauptschulabschluss kann auf Wunsch ohne Fremd-
sprache erteilt werden, wenn das Bestehen der Prüfung 
auf Grund der Gesamtleistung im Fach Englisch nicht 
möglich ist; in diesem Fall wird für das Fach Englisch im 
Abschlusszeugnis keine Note ausgebracht. 

(5) Die Prüfung im Fach Englisch nach § 15 Absatz 2 ist 
bestanden, wenn auf Grund der schriftlichen und münd-

(3) Der Meldung sind beizufügen 

1. ein Lebenslauf mit Angaben über den bisherigen  
Bildungsgang und gegebenenfalls über die ausgeübte 
Berufstätigkeit, 

2. ein von einer öffentlichen Stelle ausgestellter Identi-
tätsnachweis, etwa ein Personalausweis, Reisepass 
oder eine Geburtsurkunde (beglaubigte Abschrift oder 
Ablichtung), 

3. die Abgangs- oder Abschlusszeugnisse der besuchten 
Schulen (beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen), 

4. eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit 
welchem Erfolg schon einmal an der Hauptschul-
abschlussprüfung teilgenommen wurde, 

5. die Benennung des Wahlfachs der mündlichen Prü-
fung sowie die Benennung und Beschreibung des  
Themas der Präsentationsprüfung, 

6. Angaben über die Art der Vorbereitung auf die  
Prüfung und 

7. in Fällen des Absatzes 2 Satz 2 die letzte Halbjahres-
information und eine Bescheinigung der Schulleitung 
über die Versetzungsgefährdung. 

§ 18

Zulassung zur Prüfung 

(1) Die untere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über 
die Zulassung zur Prüfung und unterrichtet die Bewer-
berin oder den Bewerber über die getroffene Entschei-
dung. Die Versagung der Zulassung ist schriftlich zu  
begründen. 

(2) Wer zugelassen wurde, wird einer öffentlichen Schule 
zum Ablegen der Prüfung zugewiesen. 

§ 19

Prüfungsgegenstände 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch.

(2) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
der schriftlichen Prüfung, im Fach Englisch in Form der 
Kommunikationsprüfung, sowie nach Wahl des Prüf-
lings auf ein Fach aus den Naturwissenschaften (Bio-
logie, Chemie oder Physik) oder ein gesellschaftswissen-
schaftliches Fach (Geschichte, Gemeinschaftskunde 
oder Geographie). 

(3) Eine Präsentationsprüfung ersetzt die Projektarbeit 
und besteht aus folgenden Prüfungsteilen: 

1. Hausarbeit, 

2. Präsentation und

3. Prüfungsgespräch. 

Das gewählte Thema der Hausarbeit reichen die 
 Be werberinnen und Bewerber über das Staatliche 
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Artikel 2

Verordnung des Kultusministeriums  
über die Werkreal schulabschlussprüfung 

(Werkrealschulabschlussprü fungsordnung – WRSAPO) 

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1

Zweck der Prüfung 

Mit der Werkrealschulabschlussprüfung soll nachge-
wiesen werden, dass ein dem Realschulabschluss gleich-
wertiger Bildungsstand erreicht wurde. 

§ 2

Teile der Prüfung  

Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen  
Prüfung, der Kommunikationsprüfung und nach Maß-
gabe von § 12 Absatz 1 der mündlichen Prüfung. In den 
Wahlpflichtfächern Technik sowie Alltagskultur, Ernäh-
rung, Soziales wird eine praktische Prüfung abgelegt. 

§ 3

Ort und Zeit der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an den öffentlichen  
Schulen und an den staatlich anerkannten Schulen in 
freier Trägerschaft abgehalten, die zum Werkrealschul-
abschluss führen. 

(2) Die Abschlussprüfung findet einmal jährlich statt. 

(3) Die Termine der schriftlichen Prüfung sowie der Zeit-
raum der praktischen Prüfung, der Kommunikations-
prüfung und der mündlichen Prüfung werden vom  
Kultusministerium festgesetzt. 

(4) Die mündliche Prüfung findet nach der schriftlichen 
Prüfung statt. 

§ 4

Prüfungsausschuss, Fachausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Prüfung wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet, der für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung verantwortlich ist. Diesem gehören 
an: 

1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Beauftragte 
oder ein Beauftragter der unteren Schulaufsichts-
behörde, 

2. als stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender 
Vorsitzender die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

3. die in den Prüfungsklassen unterrichtenden Lehrkräfte 
und weitere von der unteren Schulaufsichtsbehörde 
oder der oder dem Vorsitzenden bestellte Lehrkräfte. 

lichen Prüfung mindestens die Note »ausreichend«  
erreicht wurde, wobei diese aus dem Durchschnitt der 
Noten für die schriftliche und mündliche Prüfungs-
leistung gebildet wird. 

(6) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal, 
frühestens nach einem Jahr, wiederholen. § 17 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 bleibt unberührt. 

(7) Nehmen Schülerinnen und Schüler des sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungszentrums an der  
Prüfung teil, hat der Prüfungsausschuss vor der Präsenta-
tionsprüfung und der mündlichen Prüfung ein Informa-
tionsgespräch mit der Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer zu führen. 

Abschnitt 4

Sonderbestimmungen 

§ 21

Realschulen mit Französisch als Pflichtfremdsprache 

Für Schülerinnen und Schüler, die in der Realschule  
ab Klasse 5 Französisch als Pflichtfremdsprache haben, 
tritt in der ordentlichen Hauptschulabschlussprüfung  
das Fach Französisch an die Stelle des Fachs Englisch; 
für die schriftliche Prüfung und die Kommunikations-
prüfung im Fach Französisch gelten in diesem Fall die 
Bestimmungen für das Fach Englisch in Abschnitt 1 und 
2 entsprechend. Satz 1 gilt nicht, falls die Schülerin oder 
Schüler in Klasse 9 innerhalb einer von der Schule  
bestimmten Frist erklärt, die Prüfung mit dem Fach  
Englisch abzulegen. 

§ 22

Übergangsbestimmungen für die ordentliche  
Hauptschulabschlussprüfung im Schuljahr 2019/2020 

(1) Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2018/ 
2019 die Klasse 9 der Werkrealschule und Haupt schule 
oder der Gemeinschaftsschule besucht und zum Ende 
des ersten Schulhalbjahres das Fach Englisch durch Er-
klärung der Erziehungsberechtigten abgewählt haben, 
legen die Prüfung in Klasse 9 oder in Klasse 10 ohne 
Prüfung im Fach Englisch ab. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 
2018/2019 die Klasse 9 der Werkrealschule und Haupt -
schule oder der Gemeinschaftsschule besucht und an der 
themenorientierten Projektprüfung (§ 31 Werkrealschul-
verordnung in der am 31. Juli 2019 geltenden Fassung) 
teilgenommen haben, ist die Projektarbeit (§ 11) 
abweich end von den Bestimmungen des Abschnitts 1 
und 2 nicht Teil der Prüfung. Für die Ermittlung des  
Prüfungsergebnisses (§ 13) wird die für die themenorien-
tierte Projektprüfung erteilte Note zu Grunde gelegt. 
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wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen hat, kann 
diese Gründe nachträglich nicht mehr geltend machen. 
Der Kenntnis steht die fahrlässige Unkenntnis gleich; 
fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, 
wenn bei Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung nicht unverzüglich eine Klärung herbeigeführt 
wurde.

(3) Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung 
als nicht unternommen. Die nicht abgelegten Prüfungs-
teile können in einem Nachtermin nachgeholt werden. 
Kann der Prüfling an der Nachprüfung aus wichtigem 
Grund ganz oder teilweise nicht teilnehmen, gilt die  
Prüfung als nicht unternommen; Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie Absatz 2 gelten entsprechend. 

(4) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese  
Bestimmungen hinzuweisen. 

§ 7

Protokollführung 

(1) Über die jeweilige Prüfung wird eine Niederschrift 
gefertigt.  

(2) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung ent-
hält insbesondere Angaben über  

1. die Aufsicht führenden Lehrkräfte, 

2. den Beginn und das Ende der Prüfung, 

3. das Verlassen des Prüfungsraums durch Prüflinge  
sowie 

4. besondere Vorkommnisse. 

Sie ist von der Leiterin oder dem Leiter der Prüfung und 
den Aufsicht führenden Lehrkräften zu unterzeichnen. 

(3) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung des 
einzelnen Prüflings enthält insbesondere Angaben über 

1. die Zusammensetzung des Fachausschusses, 

2. die Prüfungsthemen und -aufgaben,  

3. den Beginn, den wesentlichen Verlauf und das Ende 
der Prüfung sowie 

4. das Prüfungsergebnis. 

Sie ist von den Mitgliedern des Fachausschusses zu  
unterzeichnen. 

(4) Für die Niederschrift über das Prüfungsgespräch zum 
Abschluss der praktischen Prüfung sowie die Kommuni-
kationsprüfung gilt Absatz 3 entsprechend. 

§ 8

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch  
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfs-
mittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit sich 

(2) Für mündliche Prüfungen bildet die oder der Vor-
sitzende aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
Fachausschüsse. Jedem Fachausschuss gehören an: 

1. die oder der Vorsitzende oder ein von ihr oder ihm  
bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses, 

2. die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer, 

3. ein weiteres fachkundiges Mitglied des Prüfungsaus-
schusses, zugleich mit der Aufgabe, das Protokoll zu 
führen. 

(3) Für die Kommunikationsprüfung und die praktische 
Prüfung wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
ein Fachausschuss gebildet, dem neben der Fachlehrkraft 
der Klasse als Leiterin oder Leiter eine weitere Lehrkraft 
angehört, zugleich mit der Aufgabe, das Protokoll zu 
führen. 

(4) Die oder der Vorsitzende und stellvertretende Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses können bei allen  
Prüfungen und Beratungen der Fachausschüsse an-
wesend sein. Die oder der Prüfungsvorsitzende kann  
darüber hinaus weitere Lehrkräfte oder Lehramtsan-
wärterinnen oder Lehramtsanwärter als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer bei der Prüfung und Beratung zulassen, 
wenn der Prüfling sein Einverständnis erteilt hat. 

§ 5

Teilnahme an der Prüfung 

An der Werkrealschulabschlussprüfung nehmen alle 
Schülerinnen und Schüler teil, die dieses Abschlussziel 
nach den Bestimmungen der Werkrealschulverordnung 
gewählt haben.  

§ 6

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Die Teile der Prüfung, an denen der Prüfling ohne 
wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden jeweils mit 
»ungenügend« bewertet. Über das Vorliegen eines  
wichtigen Grundes entscheidet die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung 
die Leiterin oder der Leiter. Der wichtige Grund ist der 
Schule unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit. Ist eine prüfungs-
relevante gesundheitliche Beeinträchtigung nicht offen-
kundig, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses  
verlangen, das eine konkrete Beschreibung dieser Be-
einträchtigung beinhaltet. Lassen sich Zweifel am 
 Vorliegen einer prüfungsrelevanten gesundheitlichen 
Beeinträch tigung auf andere Weise nicht ausräumen, 
kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
auch die Vorlage eines Satz 2 entsprechenden amtsärzt-
lichen Zeugnisses verlangen. Wer sich in Kenntnis einer  
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen 
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fach mindestens 90 Minuten und höchstens 120 Minuten. 

(4) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt der 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses, soweit die untere Schulaufsichtsbehörde 
nichts anderes bestimmt. Die Leitung umfasst die  
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Prüfung, insbesondere hinsichtlich der Prüfungs-
aufsicht. 

(5) Jede Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft der 
Klasse und anschließend von einer Fachlehrkraft einer 
anderen Schule (Zweitkorrektorin oder Zweitkorrektor) 
beurteilt und bewertet; hierbei kennt die Zweitkorrek-
torin oder der Zweitkorrektor die vorangegangene Be-
urteilung und Bewertung. Weichen die Bewertungen bis 
zu zwei Noten voneinander ab, gilt der Durchschnitt. 
Weichen die Bewertungen um mehr als zwei Noten von-
einander ab und können sich die Fachlehrkraft und die 
Zweitkorrektorin oder der Zweitkorrektor nicht einigen, 
wird die Note von der oder dem Vorsitzenden des  
Prüfungsausschusses im Rahmen der Bewertungen fest-
gelegt. 

(6) Die Noten der schriftlichen Prüfung in den einzelnen 
Fächern werden der Schülerin oder dem Schüler in der 
Regel etwa eine Woche vor der mündlichen Prüfung in 
diesem Fach bekanntgegeben. 

§ 10

Kommunikationsprüfung 

(1) Im Fach Englisch wird eine mündliche Prüfung 
durchgeführt, für die das Kultusministerium zentrale 
Prüfungsmaßstäbe vorgibt (Kommunikationsprüfung).

(2) Die Schülerinnen und Schüler werden vom Fach-
ausschuss einzeln oder zu zweit geprüft. Die Prüfungs-
aufgaben müssen sich auf die Bildungsstandards der 
Klasse 7 bis 10 beziehen. Die Kommunikationsprüfung 
dauert etwa 15 Minuten je Schülerin oder Schüler.  

(3) Im Anschluss an die Kommunikationsprüfung setzt 
der Fachausschuss die Note fest und teilt sie der  
Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Können 
sich die beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf keine Note 
einigen, so wird die Note aus dem auf die erste Dezimale 
errechneten Durchschnitt der Bewertungen beider Mit-
glieder gebildet. 

§ 11

Praktische Prüfung 

(1) Im Wahlpflichtfach wird eine praktische Prüfung 
durchgeführt, für die das Kultusministerium zentrale 
Prüfungsmaßstäbe vorgibt.

(2) Die Prüfung umfasst einen praktischen Teil sowie ein 
Prüfungsgespräch. Die Prüfungsaufgaben müssen sich 
auf die Bildungsstandards der Klasse 7 bis 10 beziehen. 

führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder eine  
Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungs-
handlung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft zu 
protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung bis zur 
Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig 
fort. 

(3) Stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, bei der schriftlichen Prüfung die Leiterin oder 
der Leiter fest, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, 
wird der Prüfling von der weiteren Teilnahme an der 
 Prü fung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen  
der Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann stattdes-
sen die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend«  
bewertet werden.

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach  
Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die untere 
Schulaufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und  
entweder ein anderes Zeugnis erteilen oder die Prüfung 
für nicht bestanden erklären, wenn seit der Ausstellung 
des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen 
sind. 

(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer stört, 
dass es nicht möglich ist, die Prüfung ordnungsgemäß 
durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; 
dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Für die 
Zuständigkeit gilt Absatz 3 Satz 1, für die Entscheidung 
in leichten Fällen Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 

(6) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese  
Bestimmungen hinzuweisen. 

Abschnitt 2

Ordentliche Werkrealschulabschlussprüfung 

§ 9

Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Englisch sowie das Wahlpflicht-
fach. 

(2) Der Prüfungsinhalte folgen den Vorgaben des  
Bildungsplans für das zum Werkrealschulabschluss  
führende Niveau. Sie umfassen die Bildungsstandards 
der Klassen 7 bis 10 sowie das erforderliche Grund-
lagenwissen. Die Aufgaben werden vom Kultus-
ministerium landeseinheitlich gestellt. 

(3) Als Prüfungsaufgaben sind eine oder mehrere 
 Auf gaben aus verschiedenen Kompetenzbereichen zu  
fertigen. Die Bearbeitungszeit beträgt in Deutsch min-
destens 210 Minuten und höchstens 240 Minuten, in  
Mathematik und in Englisch jeweils mindestens 150  
Minuten und höchstens 210 Minuten, im Wahlpflicht-
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§ 13

Ermittlung des Prüfungsergebnisses, Zeugnis 

(1) Die Jahresleistungen in den Prüfungsfächern sowie 
die Leistungen in sämtlichen Prüfungsteilen werden mit 
Zehntelnoten bewertet und gehen ungerundet in die  
Berechnung der Endergebnisse in den Prüfungsfächern 
ein.

(2) Die Endergebnisse in den Prüfungsfächern errechnen 
sich jeweils aus dem Durchschnitt der Jahres- und der 
Prüfungsleistung. Der Durchschnitt wird bis zu einem 
Zehntel berechnet, wobei in der üblichen Weise gerundet 
wird (Beispiel: 2,5 bis 3,4 befriedigend).  

(3) Für die Berechnung der Prüfungsleistung in den  
Prüfungsfächern werden die Prüfungsteile wie folgt  
gewichtet: 

1. die schriftliche Prüfung dreifach, 

2. die Kommunikationsprüfung und die praktische  
Prüfung zweifach,  

3. die mündliche Prüfung einfach.

(4) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, gelten 
die Jahresleistungen als Endergebnisse.

(5) Die Endergebnisse in den einzelnen Prüfungsfächern 
ermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. Sie oder er stellt fest, wer die Prüfung bestan-
den hat. Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt aus den Noten der maßgebenden  
Fächer 4,0 oder besser ist, 

2. der Durchschnitt aus den Noten in den Fächern der 
schriftlichen Prüfung 4,0 oder besser ist, 

3. die Gesamtleistungen in keinem der Fächer der schrift-
lichen Prüfung mit der Note »ungenügend« bewertet 
sind und 

4. die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem der 
maßgebenden Fächer geringer als mit der Note  
»ausreichend« bewertet sind; trifft dies in höchstens 
drei Fächern zu, so ist die Prüfung bestanden, wenn 
für jedes dieser mit schlechter als »ausreichend«  
bewerteten Fächer ein sinnvoller Ausgleich gegeben 
ist; ausgeglichen werden können: 

a) die Note »ungenügend« in einem Fach durch die 
Note »sehr gut« in einem anderen maßgebenden 
Fach oder die Note »gut« in zwei anderen maß-
gebenden Fächern, 

b) die Note »mangelhaft« in einem Fach der schrift-
lichen Prüfung durch mindestens die Note »gut«  
in einem anderen Fach der schriftlichen Prüfung, 

c) die Note »mangelhaft« in einem anderen Fach 
durch mindestens die Note »gut« in einem anderen 
maßgebenden Fach oder die Note »befriedigend« 
in zwei anderen maßgebenden Fächern. 

Der praktische Teil wird im Unterricht durchgeführt  
und umfasst sechs bis neun Unterrichtsstunden. Das  
Prüfungsgespräch dauert für jeden Prüfling etwa 15  
Minuten und bezieht sich im Wesentlichen auf den  
praktischen Teil. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler werden vom Fach-
ausschuss einzeln oder zu zweit geprüft. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Prüfung mit Genehmigung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters als Gruppenprüfung 
durchgeführt werden, wobei jede Schülerin oder jeder 
Schüler eine individuelle Note erhält.  

(4) Im Anschluss an das Prüfungsgespräch setzt der 
Fachausschuss die Note fest und teilt sie der Schülerin 
oder dem Schüler auf Wunsch mit. Können sich die  
beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf keine Note einigen, 
so wird die Note aus dem auf die erste Dezimale  
errechneten Durchschnitt der Bewertungen beider  
Mitglieder gebildet. 

§ 12

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich, mit Ausnahme 
des Faches Englisch und des Wahlpflichtfachs, auf die 
Fächer der schriftlichen Prüfung, die

1. von der Schülerin oder dem Schüler spätestens am 
zweiten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe der  
Noten der schriftlichen Prüfung gegenüber der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter benannt oder

2. von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses festgelegt

wurden. Die nach Nummer 2 festgelegten Prüfungs-
fächer werden der Schülerin oder dem Schüler in der  
Regel etwa eine Woche vor der mündlichen Prüfung  
bekanntgegeben. 

(2) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung werden von 
der Fachlehrkraft gestellt; die Leiterin oder der Leiter 
des Fachausschusses kann die Aufgaben erweitern oder 
einschränken.

(3) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder  
Gruppenprüfung durchgeführt werden. Die Entscheid-
ung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. Der Schülerin oder dem Schüler wird vor  
Beginn der Prüfung die Möglichkeit gegeben, ein 
Schwerpunktthema zu benennen. Das Schwerpunkt-
thema wird in die mündliche Prüfung des jeweiligen  
Faches einbezogen. Jede Schülerin oder jeder Schüler 
wird je Fach etwa 15 Minuten geprüft. 

(4) Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss 
das Ergebnis der mündlichen Prüfung fest und teilt es der 
Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Der Fach-
ausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Kann sich 
der Fachausschuss auf keine Note einigen, so wird die 
Note aus dem auf die erste Dezimale errechneten Durch-
schnitt der Bewertungen der Mitglieder gebildet. 
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§ 17

Meldung zur Prüfung 

(1) Die Meldung zur Abschlussprüfung ist bis zum  
1. März jeden Jahres an die für den Wohnsitz der Be-
werberin oder des Bewerbers zuständige untere Schul-
aufsichtsbehörde zu richten. 

(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

1. in Baden-Württemberg den ständigen Wohnsitz hat, 

2. die Abschlussprüfung nicht eher ablegt, als es bei  
normalem Schulbesuch möglich wäre, 

3 nicht bereits die ordentliche Werkrealschulabschluss-
prüfung oder die entsprechende Abschlussprüfung für 
Schulfremde mit Erfolg abgelegt hat, 

4. nicht mehr als einmal erfolglos an der ordentlichen 
Werkrealschulabschlussprüfung oder der entsprech-
enden Abschlussprüfung für Schulfremde teilgenom-
men hat und 

5. keine öffentliche oder staatlich anerkannte Haupt-
schule, Werkrealschule, Realschule oder Gemein-
schaftsschule und kein öffentliches oder staatlich  
anerkanntes Gymnasium oder sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit entsprechendem 
Bildungsgang besucht. 

(3) Der Meldung sind beizufügen 

1. ein Lebenslauf mit Angaben über den bisherigen  
Bildungsgang und gegebenenfalls über die ausgeübte 
Berufstätigkeit, 

2. ein von einer öffentlichen Stelle ausgestellter Identi-
tätsnachweis, etwa ein Personalausweis, Reisepass 
oder eine Geburtsurkunde (beglaubigte Abschrift oder 
Ablichtung), 

3. die Abgangs- oder Abschlusszeugnisse der besuchten 
Schulen (beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen), 

4. eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit 
welchem Erfolg schon einmal an der Werkrealschul-
abschlussprüfung teilgenommen wurde, 

5. die Benennung des Wahlpflichtfachs, in dem der Prüf-
ling schriftlich, sowie der Fächer, in denen der Prüf-
ling nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 und 2 mündlich 
geprüft werden will, sowie 

6. Angaben über die Art der Vorbereitung auf die  
Prüfung. 

§ 18

Zulassung zur Prüfung 

(1) Die untere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über 
die Zulassung zur Prüfung und unterrichtet die Be-
werberin oder den Bewerber über die getroffene Ent-
scheidung. Die Versagung der Zulassung ist schriftlich 
zu begründen. 

(6) Über die Feststellung der Ergebnisse der Prüfung  
ist von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des  
Prüfungsausschusses eine Niederschrift zu fertigen. 

(7) Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis mit den nach Absatz 4 und Absatz 5 
Satz 1 ermittelten Endnoten. In das Abschlusszeugnis 
sind der Durchschnitt der Gesamtleistungen und die 
 Gesamtnote aufzunehmen. 

Die Gesamtnote lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,4  sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,5 bis 2,4 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,5 bis 3,4 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,5 bis 4,4 ausreichend. 

(8) In die Klasse 10 versetzte Schülerinnen und Schüler, 
die an der Werkrealschulabschlussprüfung nicht oder nur 
teilweise teilgenommen oder diese nicht bestanden ha-
ben, erhalten ein Zeugnis mit den in Klasse 9 erzielten 
Jahresleistungen, mit dem bescheinigt wird, dass die 
Werkrealschule oder Hauptschule nach Klasse 9 erfolg-
reich abgeschlossen und damit ein dem Hauptschul-
abschluss gleichwertiger Bildungsstand erreicht wurde. 
Satz 1 kommt nicht zur Anwendung, falls eine Schülerin 
oder ein Schüler bereits mit Erfolg an der Hauptschul-
abschlussprüfung teilgenommen hat. 

§ 14

Wiederholung der Prüfung 

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann sie nach dem 
Besuch einer Klasse, in der die Prüfung abgelegt wird, 
einmal wiederholt werden. 

Abschnitt 3

Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde 

§ 15

Zweck der Prüfung 

Die Prüfung dient dem Erwerb des Zeugnisses über den 
Werkrealschulabschluss für Bewerberinnen und Be-
werber, die keine öffentliche oder staatlich anerkannte 
allgemein bildende allgemeine Schule oder kein öffent-
liches oder staatlich anerkanntes sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit entsprechendem 
Bildungsgang besuchen (Schulfremde). 

§ 16

Zeitpunkt der Prüfung 

Die Abschlussprüfung für Schulfremde findet in der  
Regel einmal jährlich zusammen mit der ordentlichen 
Abschlussprüfung statt. 
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b) die Gesamtleistungen in keinem der geprüften  
Fächer mit der Note »ungenügend« bewertet sind 
und 

c) die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem der 
geprüften Fächer geringer als mit der Note »aus-
reichend« bewertet sind; trifft dies in höchstens 
drei Fächern zu, so ist die Prüfung bestanden, wenn 
für jedes dieser Fächer ein sinnvoller Ausgleich 
 gegeben ist; ausgeglichen werden kann die Note 
»mangelhaft« durch die Note »gut« in einem  
geprüften Fach oder durch die Note »befriedigend« 
in zwei geprüften Fächern. 

(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal, 
frühestens nach einem Jahr, wiederholen. § 17 Absatz 2 
Nummer 4 bleibt unberührt. 

Artikel 3

Verordnung des Kultusministeriums  
über die Realschulabschlussprüfung  

(Realschulabschlussprüfungsordnung – RSAPO) 

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1

Zweck der Prüfung 

Mit der Realschulabschlussprüfung soll nachgewiesen 
werden, dass das Ziel des Bildungsgangs erreicht und 
eine erweiterte allgemeine Bildung erworben wurde.  

§ 2

Teile der Prüfung 

Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen  
Prüfung, der Kommunikationsprüfung in der Pflicht-
fremdsprache und der Wahlpflichtfremdsprache sowie 
nach Maßgabe von § 12 Absatz 1 der mündlichen  
Prüfung. In den Wahlpflichtfächern Technik sowie  
Alltagskultur, Ernährung, Soziales wird eine praktische 
Prüfung abgelegt. 

§ 3

Ort und Zeit der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an den öffentlichen  
Schulen und an den staatlich anerkannten Schulen in 
freier Trägerschaft abgehalten, die zum Realschul-
abschluss führen. 

(2) Die Abschlussprüfung findet einmal jährlich statt. 

(3) Die Termine der schriftlichen Prüfung sowie der Zeit-
raum der praktischen Prüfung, der Kommunikations- 
prüfung und der mündlichen Prüfung werden vom 
Kultus ministerium festgesetzt. 

(2) Wer zugelassen wurde, wird einer öffentlichen Schule 
zum Ablegen der Prüfung zugewiesen. 

§ 19

Prüfungsgegenstände 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Englisch sowie auf das gewählte 
Fach des Wahlpflichtbereichs (Technik oder Alltags-
kultur, Ernährung, Soziales). 

(2) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf

1. eine der Naturwissenschaften Biologie, Chemie oder 
Physik, 

2. eines der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Geo-
graphie, Geschichte oder Gemeinschaftskunde,

3. das Fach Englisch in Form der Kommunikations-
prüfung,

4. ein weiteres vom Prüfling zu benennendes schrift-
liches Prüfungsfach und 

5. auf Wunsch des Prüflings oder nach Entscheidung  
der oder des Vorsitzenden auf weitere schriftliche 
Prüfungs fächer.

(3) Die Kommunikationsprüfung findet in der Schul-
fremdenprüfung nach der schriftlichen Prüfung statt. Die 
Prüflinge werden in der Regel einzeln geprüft. Die Kom-
munikationsprüfung dauert etwa 15 Minuten je Prüfling. 

(4) Vor Beginn der mündlichen Prüfungen wird den Prüf-
lingen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung im jeweil-
igen Fach mitgeteilt. Spätestens am zweiten auf die Mit-
teilung folgenden Unterrichtstag benennt der Prüfling 
die Prüfungsfächer nach Absatz 2 Nummer 4 und 5 
schriftlich gegenüber der Schulleitung der beauftragten 
Schule. 

§ 20

Durchführung der Prüfung 

(1) Für die Prüfung gelten die Bestimmungen für die  
ordentliche Abschlussprüfung entsprechend mit folgen-
den Maßgaben: 

1. Fachlehrkraft im Sinne der Bestimmungen für die  
ordentliche Abschlussprüfung ist die von der Leiterin 
oder dem Leiter der beauftragten Schule bestimmte 
Lehrkraft; 

2. bei der Festlegung des Prüfungsergebnisses zählen  
allein die Prüfungsleistungen nach § 19; 

3. die Note in den Prüfungsfächern, in denen schriftlich 
und mündlich geprüft wurde, wird aus dem Durch-
schnitt der Noten für die schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsleistungen gebildet; 

4. die Prüfung ist bestanden, wenn 

a) der Durchschnitt der Gesamtleistungen der geprüf-
ten Fächer 4,0 oder besser ist, 
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»ungenügend« bewertet. Über das Vorliegen eines  
wichtigen Grundes entscheidet die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung 
die Leiterin oder der Leiter. Der wichtige Grund ist der 
Schule unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit. Ist eine prüfungs-
relevante gesundheitliche Beeinträchtigung nicht offen-
kundig, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
verlang en, das eine konkrete Beschreibung dieser Be-
einträchtigung beinhaltet. Lassen sich Zweifel am Vor-
liegen einer prüfungsrelevanten gesundheitlichen Be-
einträchtigung auf andere Weise nicht ausräumen, kann 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch 
die Vorlage eines Satz 2 entsprechenden amtsärztlichen 
Zeugnisses verlangen. Wer sich in Kenntnis einer  
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen 
wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen hat, kann 
diese Gründe nachträglich nicht mehr geltend machen. 
Der Kenntnis steht die fahrlässige Unkenntnis gleich; 
fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, 
wenn bei Vorliegen einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung nicht unverzüglich eine Klärung herbei-
geführt wurde.

(3) Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung 
als nicht unternommen. Die nicht abgelegten Prüfungs-
teile können in einem Nachtermin nachgeholt werden. 
Kann der Prüfling an der Nachprüfung aus wichtigem 
Grund ganz oder teilweise nicht teilnehmen, gilt die  
Prüfung als nicht unternommen; Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie Absatz 2 gelten entsprechend. 

(4) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese  
Bestimmungen hinzuweisen. 

§ 7

Protokollführung 

(1) Über die jeweilige Prüfung wird eine Niederschrift 
gefertigt.

(2) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung  
enthält insbesondere Angaben über 

1. die Aufsicht führenden Lehrkräfte, 

2. den Beginn und das Ende der Prüfung, 

3. das Verlassen des Prüfungsraums durch Prüflinge  
sowie 

4. besondere Vorkommnisse. 

Sie ist von der Leiterin oder dem Leiter der Prüfung und 
den Aufsicht führenden Lehrkräften zu unterzeichnen. 

(3) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung des 
einzelnen Prüflings enthält insbesondere Angaben über 

1. die Zusammensetzung des Fachausschusses, 

2. die Prüfungsthemen und -aufgaben,

(4) Die mündliche Prüfung findet nach der schriftlichen 
Prüfung statt. 

§ 4

Prüfungsausschuss, Fachausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Prüfung wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet, der für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Prüfung verantwortlich ist. Diesem gehören 
an: 

1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Beauftragte 
oder ein Beauftragter der unteren Schulaufsichts-
behörde, 

2. als stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender 
Vorsitzender die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

3. die in den Prüfungsklassen unterrichtenden Lehrkräfte 
und weitere von der unteren Schulaufsichtsbehörde 
oder der oder dem Vorsitzenden bestellte Lehrkräfte. 

(2) Für mündliche Prüfungen bildet die oder der Vor-
sitzende aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
Fachausschüsse. Jedem Fachausschuss gehören an: 

1. die oder der Vorsitzende oder ein von ihr oder ihm 
 bestelltes Mitglied des Prüfungsausschusses,

2. die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer. 

3. ein weiteres fachkundiges Mitglied des Prüfungsaus-
schusses, zugleich mit der Aufgabe, das Protokoll zu füh-
ren. 

(3) Für die Kommunikationsprüfung und für die prakti-
sche Prüfung wird von der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter ein Fachausschuss gebildet, dem neben der Fach-
lehrkraft der Klasse als Leiterin oder Leiter eine weitere 
Lehrkraft angehört, zugleich mit der Aufgabe, das Proto-
koll zu führen. 

(4) Die oder der Vorsitzende und stellvertretende Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses können bei allen  
Prüfungen und Beratungen der Fachausschüsse an-
wesend sein. Die oder der Prüfungsvorsitzende kann  
darüber hinaus weitere Lehrkräfte oder Lehramtsan-
wärterinnen oder Lehramtsanwärter als Zuhörerinnen 
oder Zuhörer bei der Prüfung und Beratung zulassen, 
wenn der Prüfling sein Einverständnis erteilt hat. 

§ 5

Teilnahme an der Prüfung 

An der Realschulabschlussprüfung nehmen alle Schüler-
innen und Schüler teil, die in der Sekundarstufe I im Ab-
schlussjahr des Bildungsgangs auf dem Niveau unter-
richtet werden, das zum Realschulabschluss führt. 

§ 6

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Die Teile der Prüfung, an denen der Prüfling ohne 
wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden jeweils mit 
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(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik, die Pflichtfremdsprache sowie das 
Wahlpflichtfach. 

(2) Die Prüfungsinhalte folgen den Vorgaben des  
Bildungsplans für das zum Realschulabschluss führende 
Niveau. Sie umfassen die Bildungsstandards der Klas- 
sen 7 bis 10 sowie das erforderliche Grundlagenwissen. 
Die Aufgaben werden vom Kultusministerium landes-
einheitlich gestellt. 

(3) Als Prüfungsaufgaben sind eine oder mehrere 
 Auf gaben aus verschiedenen Kompetenzbereichen zu 
fertigen. Die Bearbeitungszeit beträgt in Deutsch min-
destens 210 Minuten und höchstens 240 Minuten, in  
Mathematik und in der Pflichtfremdsprache jeweils 
 min destens 150 Minuten und höchstens 210 Minuten, im 
Wahlpflichtfach mindestens 90 Minuten und höchstens 
120 Minuten. 

(4) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt der 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses, soweit die untere Schulaufsichtsbehörde 
nichts anderes bestimmt. Die Leitung umfasst die Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfung, insbesondere hinsichtlich der Prüfungsaufsicht. 

(5) Jede Prüfungsarbeit wird von der Fachlehrkraft der 
Klasse und anschließend von einer Fachlehrkraft einer 
anderen Schule (Zweitkorrektorin oder Zweitkorrektor) 
beurteilt und bewertet; hierbei kennt die Zweitkorrek-
torin oder der Zweitkorrektor die vorangegangene Be-
urteilung und Bewertung. Weichen die Bewertungen bis 
zu zwei Noten voneinander ab, gilt der Durchschnitt. 
Weichen die Bewertungen um mehr als zwei Noten von-
einander ab und können sich die Fachlehrkraft und die 
Zweitkorrektorin oder der Zweitkorrektor nicht einigen, 
wird die Note von der oder dem Vorsitzenden des  
Prüfungsausschusses im Rahmen der Bewertungen fest-
gelegt. 

(6) Die Noten der schriftlichen Prüfung in den einzelnen 
Fächern werden der Schülerin oder dem Schüler in der 
Regel etwa eine Woche vor der mündlichen Prüfung in 
diesem Fach bekanntgegeben. 

§ 10

Kommunikationsprüfung

(1) In der Pflichtfremdsprache und der Wahlpflicht-
fremdsprache wird eine mündliche Prüfung durchge-
führt, für die das Kultusministerium zentrale Prüfungs-
maßstäbe vorgibt (Kommunikationsprüfung).

(2) Die Schülerinnen und Schüler werden vom Fach-
ausschuss einzeln oder zu zweit geprüft. Die Prüfungs-
aufgaben müssen sich auf die Bildungsstandards der 
Klasse 7 bis 10 beziehen. Die Kommunikationsprüfung 
dauert in der Pflichtfremdsprache etwa 15 Minuten je 
Schülerin oder Schüler, in der Wahlpflichtfremdsprache 
etwa zehn Minuten je Schülerin oder Schüler. 

3. den Beginn, den wesentlichen Verlauf und das Ende 
der Prüfung sowie 

4. das Prüfungsergebnis. 

Sie ist von den Mitgliedern des Fachausschusses zu  
unterzeichnen. 

(4) Für die Niederschrift über das Prüfungsgespräch  
zum Abschluss der praktischen Prüfung sowie die Kom-
munikationsprüfung gilt Absatz 3 entsprechend. 

§ 8

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch  
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene 
 Hilfs mittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit 
sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder eine 
Täu schungsversuch leistet, begeht eine Täuschungs-
handlung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft zu 
protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung bis zur 
Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig 
fort. 

(3) Stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, bei der schriftlichen Prüfung die Leiterin oder 
der Leiter fest, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, 
wird der Prüfling von der weiteren Teilnahme an der  
Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann stattdessen 
die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend« be-
wertet werden.

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses heraus, kann die untere Schul-
aufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und entweder 
ein anderes Zeugnis erteilen oder die Prüfung für nicht 
bestanden erklären, wenn seit der Ausstellung des Zeug-
nisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer stört, 
dass es nicht möglich ist, die Prüfung ordnungsgemäß 
durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; 
dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Für die 
Zuständigkeit gilt Absatz 3 Satz 1, für die Entscheidung 
in leichten Fällen Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 

(6) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese 
 Bestimmungen hinzuweisen. 

Abschnitt 2

Ordentliche Realschulabschlussprüfung 

§ 9

Schriftliche Prüfung 
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des Fachausschusses kann die Aufgaben erweitern oder 
einschränken. 

(3) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder  
Gruppenprüfung durchgeführt werden. Die Entschei-
dung trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. Der Schülerin oder dem Schüler wird vor  
Beginn der Prüfung die Möglichkeit gegeben, ein 
Schwerpunktthema zu benennen. Das Schwerpunkt-
thema wird in die mündliche Prüfung des jeweiligen  
Faches einbezogen. Jede Schülerin oder jeder Schüler 
wird je Fach etwa 15 Minuten geprüft. 

(4) Im Anschluss an die Prüfung setzt der Fachausschuss 
das Ergebnis der mündlichen Prüfung fest und teilt es der 
Schülerin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Der Fach-
ausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Kann sich 
der Fachausschuss auf keine Note einigen, so wird die 
Note aus dem auf die erste Dezimale errechneten Durch-
schnitt der Bewertungen der Mitglieder gebildet. 

§ 13

Ermittlung des Prüfungsergebnisses, Zeugnis 

(1) Die Jahresleistungen in den Prüfungsfächern sowie 
die Leistungen in sämtlichen Prüfungsteilen werden mit 
Zehntelnoten bewertet und gehen ungerundet in die Be -
rechnung der Endergebnisse in den Prüfungsfächern ein.  

(2) Die Endergebnisse in den Prüfungsfächern errechnen 
sich jeweils aus dem Durchschnitt der Jahres- und der 
Prüfungsleistung. Der Durchschnitt wird bis zu einem 
Zehntel berechnet, wobei in der üblichen Weise gerundet 
wird (Beispiel: 2,5 bis 3,4 befriedigend). 

(3) Für die Berechnung der Prüfungsleistung in den  
Prüfungsfächern werden die Prüfungsteile wie folgt  
gewichtet: 

1. die schriftliche Prüfung dreifach, 

2. die Kommunikationsprüfung und die praktische Prü-
fung zweifach,  

3. die mündliche Prüfung einfach.

(4) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, gelten 
die Jahresleistungen als Endergebnisse.

(5) Die Endergebnisse in den einzelnen Prüfungsfächern 
ermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. Sie oder er stellt fest, wer die Prüfung be-
standen hat. Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt aus den Noten der maßgebenden  
Fächer 4,0 oder besser ist, 

2. der Durchschnitt aus den Noten in den Fächern der 
schriftlichen Prüfung 4,0 oder besser ist, 

3. die Gesamtleistungen in keinem der Fächer der schrift-
lichen Prüfung mit der Note »ungenügend« bewertet 
sind und 

4. die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem der 
maßgebenden Fächer geringer als mit der Note 

(3) Im Anschluss an die Kommunikationsprüfung setzt 
der Fachausschuss die Note fest und teilt sie der Schül-
erin oder dem Schüler auf Wunsch mit. Können sich die 
beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf keine Note einigen, 
so wird die Note aus dem auf die erste Dezimale errech-
neten Durchschnitt der Bewertungen beider Mitglieder 
gebildet. 

§ 11

Praktische Prüfung

(1) In den Wahlpflichtfächern Technik sowie Alltags-
kultur, Ernährung, Soziales wird eine praktische Prüfung 
durchgeführt, für die das Kultusministerium zentrale 
Prüfungsmaßstäbe vorgibt.

(2) Die Prüfung umfasst einen praktischen Teil sowie ein 
Prüfungsgespräch. Die Prüfungsaufgaben müssen sich 
auf die Bildungsstandards der Klasse 7 bis 10 beziehen. 
Der praktische Teil wird im Unterricht durchgeführt und 
umfasst sechs bis neun Unterrichtsstunden. Das Prüf-
ungsgespräch dauert für jeden Prüfling etwa 15 Minuten 
und bezieht sich im Wesentlichen auf den praktischen 
Teil. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler werden vom Fach-
ausschuss einzeln oder zu zweit geprüft. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Prüfung mit Genehmigung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters als Gruppenprüfung 
durchgeführt werden, wobei jede Schülerin oder jeder 
Schüler eine individuelle Note erhält.

(4) Im Anschluss an das Prüfungsgespräch setzt der 
Fachausschuss die Note fest und teilt sie der Schülerin 
oder dem Schüler auf Wunsch mit. Können sich die  
beiden beteiligten Fachlehrkräfte auf keine Note einigen, 
so wird die Note aus dem auf die erste Dezimale er-
rechneten Durchschnitt der Bewertungen beider Mit-
glieder gebildet. 

§ 12

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich, mit Ausnahme 
der Pflichtfremdsprache und des Wahlpflichtfachs, auf 
die Fächer der schriftlichen Prüfung, die

1. von der Schülerin oder dem Schüler spätestens am 
zweiten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe der  
Noten der schriftlichen Prüfung gegenüber der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter benannt oder 

2. von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses festgelegt

wurden. Die nach Nummer 2 festgelegten Prüfungs-
fächer werden der Schülerin oder dem Schüler etwa eine 
Woche vor der mündlichen Prüfung bekanntgegeben. 

(2) Die Aufgaben der mündlichen Prüfung werden von 
der Fachlehrkraft gestellt; die Leiterin oder der Leiter 
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§ 16

Zeitpunkt der Prüfung 

Die Abschlussprüfung findet in der Regel einmal jährlich 
zusammen mit der ordentlichen Abschlussprüfung statt. 

§ 17

Meldung zur Prüfung 

(1) Die Meldung zur Abschlussprüfung ist bis zum  
1. März jeden Jahres an die für den Wohnsitz der Be-
werberin oder des Bewerbers zuständige untere Schul-
aufsichtsbehörde zu richten. 

(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer 

1. in Baden-Württemberg den ständigen Wohnsitz hat, 

2. die Abschlussprüfung nicht eher ablegt, als es bei  
normalem Schulbesuch möglich wäre,  

3. nicht bereits die ordentliche Realschulabschluss-
prüfung oder die entsprechende Abschlussprüfung für 
Schulfremde mit Erfolg abgelegt hat,

4. nicht mehr als einmal erfolglos an der ordentlichen 
Realschulabschlussprüfung oder der entsprechenden 
Abschlussprüfung für Schulfremde teilgenommen hat 
und 

5. keine öffentliche oder staatlich anerkannte Haupt-
schule, Werkrealschule, Realschule oder Gemein-
schaftsschule und kein öffentliches oder staatlich  
anerkanntes Gymnasium oder sonderpädagogisches 
Bildungs- und Beratungszentrum mit entsprechendem 
Bildungsgang besucht.

Abweichend von Satz 1 Nummer 5 werden Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 10 des Gymnasiums zugelassen, 
wenn ihre Versetzung gefährdet ist und sie im Falle einer 
Nichtversetzung ihre bisherige Schule verlassen  
müssten.

(3) Der Meldung sind beizufügen

1. ein Lebenslauf mit Angaben über den bisherigen  
Bildungsgang und gegebenenfalls über die ausgeübte 
Berufstätigkeit, 

2. ein von einer öffentlichen Stelle ausgestellter Identi-
tätsnachweis, etwa ein Personalausweis, Reisepass 
oder eine Geburtsurkunde (beglaubigte Abschrift oder 
Ablichtung), 

3. die Abgangs- bzw. Abschlusszeugnisse der besuchten 
Schulen (beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen), 

4. eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit 
welchem Erfolg schon einmal an der Realschul-
abschlussprüfung teilgenommen wurde, 

5. die Benennung des Wahlpflichtfachs, in dem der Prüf-
ling schriftlich, sowie der Fächer, in denen der Prüf-
ling nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 und 2 mündlich 
geprüft werden will, 

 »aus reichend« bewertet sind; trifft dies in höchstens 
drei Fächern zu, so ist die Prüfung bestanden, wenn 
für jedes dieser mit schlechter als »ausreichend« be-
werteten Fächer ein sinnvoller Ausgleich gegeben ist; 
ausgeglichen werden können: 

a) die Note »ungenügend« in einem Fach durch die 
Note »sehr gut« in einem anderen maßgebenden 
Fach oder die Note »gut« in zwei anderen maß-
gebenden Fächern, 

b) die Note »mangelhaft« in einem Fach der schrift-
lichen Prüfung durch mindestens die Note »gut« in 
einem anderen Fach der schriftlichen Prüfung, 

c) die Note »mangelhaft« in einem anderen Fach-
durch mindestens die Note »gut« in einem anderen 
maßgebenden Fach oder die Note »befriedigend« 
in zwei anderen maßgebenden Fächern. 

(6) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
fertigt über die Feststellung der Ergebnisse der Prüfung 
eine Niederschrift. 

(7) Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis mit den nach Absatz 4 und Absatz 5 
Satz 1 ermittelten Endnoten. In das Abschlusszeugnis 
sind der Durchschnitt der Gesamtleistungen und die  
Gesamtnote aufzunehmen. 

Die Gesamtnote lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,4  sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,5 bis 2,4 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,5 bis 3,4 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,5 bis 4,4 ausreichend. 

§ 14

Wiederholung der Prüfung 

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie nach dem 
Besuch einer Klasse, in der die Prüfung abgelegt wird, 
einmal wiederholen. 

Abschnitt 3

Realschulabschlussprüfung für Schulfremde 

§ 15

Zweck der Prüfung 

Die Prüfung dient dem Erwerb des Zeugnisses über den 
Realschulabschluss für Bewerberinnen und Bewerber, 
die keine öffentliche oder staatlich anerkannte allgemein 
bildende allgemeine Schule und kein öffentliches oder 
staatlich anerkanntes sonderpädagogisches Bildungs- 
und Beratungszentrum mit entsprechendem Bildungs-
gang besuchen (Schulfremde). 
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§ 20

Durchführung der Prüfung

(1) Für die Prüfung gelten im Übrigen die Bestim mungen 
für die ordentliche Abschlussprüfung entsprechend mit 
folgenden Maßgaben: 

1. Fachlehrkraft im Sinne der Bestimmungen für die 
 or dentliche Abschlussprüfung ist die von der Leiterin 
oder vom Leiter der beauftragten Schule bestimmte 
Lehrkraft; 

2. bei der Festlegung des Prüfungsergebnisses zählen  
allein die Prüfungsleistungen nach § 19; 

3. die Note in den Prüfungsfächern, in denen schriftlich 
und mündlich geprüft wurde, wird aus dem Durch-
schnitt der Noten für die schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsleistungen gebildet; 

4. die Prüfung ist bestanden, wenn 

a) der Durchschnitt der Gesamtleistungen der ge-
prüften Fächer 4,0 oder besser ist, 

b) die Gesamtleistungen in keinem der geprüften  
Fächer mit der Note »ungenügend« bewertet sind 
und 

c) die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem der 
geprüften Fächer geringer als mit der Note »aus-
reichend« bewertet sind; trifft dies in höchstens 
drei Fächern zu, so ist die Prüfung bestanden, wenn 
für jedes dieser Fächer ein sinnvoller Ausgleich  
gegeben ist; ausgeglichen werden kann die Note 
»mangelhaft« durch die Note »gut« in einem  
geprüften Fach oder durch die Note »befriedigend« 
in zwei geprüften Fächern. 

(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie einmal, 
frühestens nach einem Jahr, wiederholen. § 17 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 bleibt unberührt. 

Artikel 4

Änderung der Notenbildungsverordnung 

Die Notenbildungsverordnung vom 5. Mai 1983 (GBl. 
S. 324), die zuletzt durch Artikel 11 der Verordnung vom 
27. Juni 2018 (GBl. S. 280, 294) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 »Im Fach Mathematik sind mindestens drei 
Klassen arbeiten anzufertigen.« 

bb) Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Absatz 5 Satz 6 wird aufgehoben. 

2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 

6. Angaben über die Art der Vorbereitung auf die  
Prüfung, 

7. in Fällen des Absatzes 2 Satz 2 die letzte Halbjahres-
information und eine Bescheinigung der Schulleitung 
über die Versetzungsgefährdung. 

§ 18

Zulassung zur Prüfung

(1) Die untere Schulaufsichtsbehörde entscheidet über 
die Zulassung zur Prüfung und unterrichtet die Be-
werberin oder den Bewerber über die getroffene Ent-
scheidung. Die Versagung der Zulassung ist schriftlich 
zu begründen.

(2) Wer zugelassen wurde, wird einer öffentlichen Schule 
zum Ablegen der Prüfung zugewiesen.

§ 19

Prüfungsgegenstände

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik, die Pflichtfremdsprache sowie auf 
das gewählte Fach des Wahlpflichtbereichs (Technik 
oder Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder Wahlpflicht-
fremdsprache). 

(2) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf

1. eine der Naturwissenschaften Biologie, Chemie oder 
Physik,

2. eines der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Geo-
graphie, Geschichte oder Gemeinschaftskunde,

3. die Pflichtfremdsprache in Form der Kommunika-
tionsprüfung,

4. ein weiteres vom Prüfling zu benennendes schrift-
liches Prüfungsfach, gegebenenfalls in der Wahl-
pflichtfremdsprache in Form der Kommunikations-
prüfung und 

5. auf Wunsch des Prüflings oder nach Entscheidung  
der oder des Vorsitzenden auf weitere schriftliche  
Prüfungsfächer.

(3) Die Kommunikationsprüfung findet in der Schul-
fremdenprüfung nach der schriftlichen Prüfung statt. Die 
Prüflinge werden in der Regel einzeln geprüft. Die Kom-
munikationsprüfung dauert etwa 15 Minuten je Prüfling. 

(4) Vor Beginn der mündlichen Prüfungen wird den 
 Prüf lingen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung im 
jewei ligen Fach mitgeteilt. Spätestens am zweiten auf 
die Mit teilung folgenden Unterrichtstag benennt der 
Prüfling die Prüfungsfächer nach Absatz 2 Nummer 4 
und 5 schriftlich gegenüber der Schulleitung der beauf-
tragten Schule. 
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§ 3 

Unterricht und versetzungserhebliche Fächer 

(1) Als maßgebende Fächer für die Versetzung in die 
nächsthöhere Klasse gelten, sofern sie in der schul-
eigenen Stundentafel für die jeweilige Klasse ausge-
wiesen sind, Religionslehre oder Ethik, Deutsch,  
Geschichte, Geographie, der Aufbaukurs Informatik, 
Biologie, Chemie, Physik, Wirtschaft / Berufs- und  
Studienorientierung, Gemeinschaftskunde, Englisch, 
Mathematik, Sport, Musik und Bildende Kunst, das  
gewählte Wahlpflichtfach (Alltagskultur, Ernährung,  
Soziales oder Technik), das Wahlfach Informatik, soweit 
es gewählt wurde, sowie in den Klassen 5 und 6 der  
Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik. 
Wäre eine Versetzung wegen der Versetzungserheblich-
keit der Fächer Sport, Musik und Bildende Kunst nicht 
möglich, ist von diesen Fächern nur das mit der besten 
Note für die Versetzung maßgebend. 

(2) Zur gezielten Unterstützung der Berufsorientierung 
wird in Klasse 7 eine Kompetenzanalyse mit daran an-
schließender individueller Förderung durchgeführt. 

(3) In allen Klassenstufen finden schulisch begleitete 
Praktika statt, die entsprechend der örtlichen Situation 
organisiert und zeitlich strukturiert durchgeführt werden 
können. 

(4) Die Schülerinnen und Schüler nehmen nach ihrer 
Wahl unter Berücksichtigung des schulischen Angebots 
an einem der im Wahlpflichtbereich der Stundentafel ge-
nannten Fächer teil. Ein Wechsel des Wahlpflichtfachs 
ist in begründeten Ausnahmefällen innerhalb von vier 
Wochen nach Unterrichtsbeginn der Klasse 7 auf Antrag 
mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
möglich.

(5) In Klasse 10 werden diejenigen Schülerinnen  
und Schüler, die den Hauptschulabschluss anstreben  
(§ 9 Ab satz 1 Satz 1 Nummer 2), weiterhin nach den An-
forderungen für den Hauptschulabschluss unterrichtet. 
Abweichend von § 8 Absatz 1 und 2 der Notenbildungs-
verordnung werden in Klasse 10 innerhalb des Klassen-
verbandes unterschiedliche, dem jeweiligen Bildungsziel 
der Schülerinnen und der Schüler angepasste schriftliche 
Arbeiten gefertigt. 

§ 4

Versetzungsanforderungen 

(1) Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 werden 
nur dann in die nächst höhere Klasse versetzt, wenn sie 
auf Grund ihrer Leistungen in den für die Versetzung 
maßgebenden Fächern und Fächerverbünden den An-
forderungen im laufenden Schuljahr im Ganzen ent-
sprochen haben und deshalb erwarten lassen, dass sie 
den Anforderungen der nächst höheren Klasse gewach-
sen sind.

»§ 9a

Projektarbeit 

 (1) In Klasse 9 der Werkrealschule und Hauptschule, 
der Realschule und der Gemeinschaftsschule führen 
alle Schülerinnen und Schüler eine Projektarbeit 
durch. Die dafür erteilte Note fließt in die Bewertung 
der Jahresleis tung des Faches Wirtschaft / Berufs- und 
Studienorien tierung ein und wird dabei gegenüber den 
übrigen Leis tungen zur Hälfte gewichtet; im Jahres-
zeugnis wird eine entsprechende Bemerkung ausge-
bracht. Satz 2 gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, 
die entweder in Klasse 9 oder in Klasse 10 an der 
Hauptschulabschlussprüfung teilnehmen. 

 (2) Für die Projektarbeit gelten im Übrigen die dies-
bezüglichen Bestimmungen der Hauptschulabschluss-
prüfungsordnung entsprechend.« 

Artikel 5

Verordnung des Kultusministeriums  
über die Ausbildung an Werkrealschulen  
(Werkrealschulverordnung – WRSVO) 

§ 1

Dauer der Ausbildung, Bezeichnungen 

(1) Die Werkrealschule umfasst die Klassen 5 bis 10.  
Sie führt nach sechs Schuljahren zu einem dem Real-
schulabschluss gleichwertigen Bildungsstand (Werkreal-
schulabschluss) und bietet darüber hinaus die Möglich-
keit, den Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9 
oder am Ende von Klasse 10 zu erwerben. 

(2) In einem durchgängigen sechsjährigen Bildungsgang 
werden die Schülerinnen und Schüler individuell ge-
fördert und in der Persönlichkeitsbildung unterstützt. 
Der Bildungsgang umfasst einen Pflichtbereich, einen 
Wahlpflichtbereich, einen Wahlbereich und ergänzende 
Angebote. Zum pädagogischen Profil gehört die konti-
nuierliche Berufswegeplanung in allen Klassenstufen. 

(3) Diese Verordnung gilt nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen auch für den Unterricht und die 
 Ver setzung an Hauptschulen im Sinne von § 6 Absatz 2 
Satz 5 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 
(SchG). 

§ 2

Bildungspläne, Stundentafel 

Der Unterricht an der Werkrealschule und an der Haupt-
schule richtet sich nach den vom Kultusministerium  
erlassenen Bildungsplänen und der als Anlage beige-
fügten Stundentafel.  
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Zeit beheben werden. Die Aufnahme setzt eine Ziel-
vereinbarung voraus. Zum Ende der Probezeit werden 
die Schülerinnen und Schüler in den für die Versetzung 
maßgebenden Fächern oder Fächerverbünden, in denen 
die Leistungen im vorausgegangenen Schuljahr geringer 
als mit der Note »ausreichend« bewertet worden sind,  
jeweils von einem von der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter beauftragte Lehrkraft schriftlich und mündlich  
geprüft. Die Prüfung erstreckt sich auf Unterrichtsinhalte 
der Probezeit und des vorangegangenen Schuljahres.  
Das Ergebnis ersetzt in dem entsprechenden Fach die 
Note des vorangegangenen Jahreszeugnisses. Wenn die-
ses Zeugnis unter Berücksichtigung der neuen Noten den 
Anforderungen nach Absatz 2 entspricht, ist die Schü-
lerin oder der Schüler versetzt und die am Ende des  
vorangegangenen Schuljahres ausgesprochene Nichtver-
setzung gilt rückwirkend als nicht getroffen. 

§ 5 

Aussetzung der Versetzungsentscheidung 

In den Klassen 5 bis 8 kann die Klassenkonferenz die 
Versetzung längstens bis zum Ende des nächsten Schul-
halbjahres aussetzen und von der Erteilung eines Zeug-
nisses absehen, wenn hinreichende Entscheidungsgrund-
lagen fehlen, weil die Leistungen der Schülerin oder des 
Schülers dadurch abgesunken sind, dass sie oder er im 
zweiten Schulhalbjahr 

1. aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Umständen 
die Schule wechseln musste, 

2. wegen Krankheit länger als acht Wochen den Unter-
richt nicht besuchen konnte oder 

3. durch sonstige besonders schwerwiegende, von ihr 
oder ihm nicht zu vertretende Gründe in ihrem oder sei-
nem Leistungsvermögen erheblich beeinträchtigt war. 

Auf dem Zeugnisformular ist anstelle der Noten der 
 Vermerk anzubringen: »Versetzung ausgesetzt nach § 5 
WRSVO«. Bis zur endgültigen Entscheidung über die 
Versetzung nimmt die Schülerin oder der Schüler am 
Unterricht der nächsthöheren Klasse teil. 

§ 6

Versetzungsentscheidung bei Schulwechsel 

Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb von 
acht Wochen vor Beginn der Sommerferien die Schule 
und geht sie oder er auf eine andere Werkrealschule oder 
Hauptschule über, sind der Versetzungsentscheidung die 
in der früher besuchten Schule erzielten Noten zugrunde 
zu legen. 

§ 7

Überspringen einer Klasse 

In Ausnahmefällen kann eine Schülerin oder ein Schüler 
der Klassen 5 bis 8, dessen Gesamtleistungen so über-

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 liegen vor, wenn 
im Jahreszeugnis die Leistungen neben 

1. der Note »ungenügend« in einem oder 

2. der Note »mangelhaft« in zwei der für die Versetzung 
maßgebenden Fächern oder Fächerverbünden 

in keinen weiteren für die Versetzung maßgebenden 
 Fächern oder Fächerverbünden geringer als mit der Note 
»ausreichend« bewertet sind oder für diese weiteren 
 Fächer oder Fächerverbünde ein sinnvoller Ausgleich 
gegeben ist. Ausgeglichen werden können: 

1. die Note »ungenügend« durch die Note »sehr gut« in 
einem anderen maßgebenden Fach oder Fächer-
verbund oder durch die Note »gut« in zwei anderen 
maßgebenden Fächern oder Fächerverbünden, 

2. die Note »mangelhaft« durch mindestens die Note 
»gut« in einem anderen maßgebenden Fach oder  
Fächerverbund. 

(3) Ausnahmsweise kann die Klassenkonferenz eine 
Schülerin oder einen Schüler, die oder der nach Absatz 2 
nicht zu versetzen wäre, mit Zweidrittelmehrheit ver-
setzen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass ihre 
oder seine Leistungen nur vorübergehend nicht für die 
Versetzung ausreichen und dass sie oder er nach einer 
Übergangszeit den Anforderungen der nächst höheren 
Klasse voraussichtlich gewachsen sein wird. Diese Be-
stimmung darf nicht zwei Schuljahre hintereinander  
angewendet werden. 

(4) Für Schülerinnen und Schüler, die während der 
Klasse 4 der Grundschule keinen Fremdsprachen-
unterricht in der in Klasse 5 fortgeführten Fremdsprache 
hatten, wird die Versetzungserheblichkeit dieses Faches 
in dieser Klassenstufe ausgesetzt, wenn andernfalls eine 
Versetzung nicht möglich wäre. Bei der Entscheidung 
über die Versetzung in die Klassen 6 bis 9 bleiben die 
Leistungen im Fach Englisch, bei der Entscheidung über 
die Versetzung in die Klassen 9 und 10 die Leistungen im 
Wahlfach Informatik dann unberücksichtigt, wenn sie 
zur Nichtversetzung führen würden.

(5) Die Versetzung oder Nichtversetzung einer Schülerin 
oder eines Schülers ist im Zeugnis mit »versetzt« oder 
»nicht versetzt« zu vermerken. Bei einer Versetzung 
nach Absatz 3 ist folgender Vermerk anzubringen: »Ver-
setzt nach § 4 Absatz 3 WRSVO«. Bei einer Versetzung 
nach Absatz 4 Satz 1 oder 2 ist zu vermerken, dass ohne 
Berücksichtigung der Leistungen im jeweils betroffenen 
Fach versetzt wurde. 

(6) Die Klassenkonferenz kann im Einvernehmen mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter nicht versetzten 
Schülerinnen und Schülern für einen Zeitraum von etwa 
vier Wochen die Aufnahme auf Probe in die nächst  
höhere Klasse gestatten, wenn sie zu der Auffassung  
gelangt, dass die Schülerinnen und Schüler die Mängel 
in den geringer als mit der Note »ausreichend« be-
werteten Fächern oder Fächerverbünden in absehbarer 
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§ 10

Halbjahreszeugnis in Klasse 9 

In Klasse 9 wird ein Halbjahreszeugnis nur für die-
jenigen Schülerinnen und Schüler erteilt, für die eine  
Erklärung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 abge-
geben wurde. 

§ 11

Wechsel des Abschlusszieles 

(1) Falls eine Schülerin oder ein Schüler in Klasse 9 die 
Hauptschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 
kann bis zum Schuljahresende erklärt werden, dass  
sie oder er den Werkrealschulabschluss am Ende von 
Klasse 10 anstrebt. In diesem Fall gilt die Schülerin  
oder der Schüler als in die Klasse 10 versetzt; Absatz 3 
kommt nicht zur Anwendung. Bei Vorliegen besonderer  
Umstände, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu 
vertreten hat, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter 
Ausnahmen von der Frist nach Satz 1 zulassen. 

(2) Falls eine Schülerin oder ein Schüler nicht in die 
Klasse 10 versetzt wird, kann in Klasse 9 bis zum Schul-
jahresende erklärt werden, den Hauptschulabschluss am 
Ende von Klasse 10 anzustreben. § 9 Absatz 2 Satz 1 gilt 
entsprechend. 

(3) Falls eine Schülerin oder ein Schüler in Klasse 10 den 
Werkrealschulabschluss anstrebt, kann in dieser Klassen-
stufe innerhalb von vier Wochen nach Unterrichts beginn 
beantragt werden, für die restliche Unterrichtszeit des 
Schuljahres nach den Anforderungen für den Haupt-
schulabschluss unterrichtet zu werden. 

Anlage
(zu § 2) 

Kontingentstundentafel für die Werkrealschule 

Vorbemerkungen zur Stundentafel: 

Der Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit dem 
Bildungsziel Werkrealschulabschluss und dem Bildungs-
ziel Hauptschulabschluss findet in Klasse 10, sofern 
schulorganisatorisch möglich und angemessen, in der 
Regel gemeinsam statt. 

In Klasse 5 wird ein Basiskurs Medienbildung im Um-
fang von 35 Unterrichtsstunden durchgeführt, die aus 
dem Stundenvolumen der beteiligten Fächer entnommen 
werden. Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schul-
konferenz entscheiden über die am Basiskurs Medien-
bildung beteiligten Fächer und deren zeitlichen Anteil. 

In den Klassen 7 bis 10 werden für Schülerinnen und 
Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, 
sieben Kontingentstunden Ethik vorgesehen. Die Ver-
teilung der Kontingentstunden in Religionslehre wird 
unter Beteiligung der zuständigen kirchlichen Beauf-
tragten festgelegt. 

durchschnittlich sind, dass sein Verbleiben in der bis-
herigen Klasse pädagogisch nicht sinnvoll erscheint, auf 
Beschluss der Klassenkonferenz und mit Einverständnis 
der Erziehungsberechtigten zum Ende des ersten Schul-
halbjahres in die nächst höhere Klasse überwechseln 
oder zum Schuljahresende eine Klasse überspringen. An 
der Klassenkonferenz nehmen die Lehrkräfte der Klasse, 
in die die Schülerin oder der Schüler übertreten soll, mit 
beratender Stimme teil. 

§ 8 

Freiwillige Wiederholung einer Klasse 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann während des 
Besuchs der Klassen 5 bis 9 insgesamt einmal eine 
Klasse freiwillig wiederholen. In Klasse 9 gilt dies nicht 
für Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschul-
abschluss am Ende der Klasse 9 oder 10 anstreben. 

(2) Die freiwillige Wiederholung einer Klasse ist 
 grund sätzlich nur zu Beginn eines Schulhalbjahres mög-
lich; über Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter. Die freiwillige Wiederholung gilt als  
Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse, die 
bereits zuvor erfolgreich besucht worden war, mit der 
Folge, dass die am Ende dieser Klasse ausgesprochene 
Versetzung rückwirkend als nicht getroffen gilt. Sie ist 
im Zeugnis mit »wiederholt freiwillig« zu vermerken. 

§ 9

Besondere Bestimmungen für Versetzung und  
Übergang in die Klasse 10 

(1) Zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Klasse 9 ist 
eine Erklärung abzugeben, ob 

1. der Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9, 

2. der Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 10 oder 

3. der Werkrealschulabschluss am Ende der Klasse 10 

angestrebt wird. Vor dieser Erklärung erfolgt eine Be-
ratung durch die Schule über die Anforderungen dieser 
Bildungswege. 

(2) Schülerinnen oder Schüler, die den Hauptschul-
abschluss am Ende von Klasse 10 anstreben (Erklärung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2), gehen ohne Ver-
setzungsentscheidung nach Klasse 10 über. Sie erhalten 
am Ende von Klasse 9 durch die Klassenlehrkraft eine 
schriftliche Rückmeldung über ihren Leistungsstand. 
Diese soll mit einem Gespräch mit den Erziehungs-
berechtigten und der Schülerin oder dem Schüler ver-
bunden werden, das auch individuelle Aspekte des Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhaltens zum Gegenstand hat. 

(3) Schülerinnen oder Schüler, die den Werkrealschul-
abschluss anstreben (Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3), werden nach Maßgabe der Anforderungen 
von § 4 in die Klasse 10 versetzt. 
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Wirtschaft / Berufs- und 
 Studienorientierung

5

Naturwissenschaft liches Fächerfeld 

Fächerverbund Bio logie, 
 Naturphänomene und Technik

8

Physik 6

Chemie 5

Biologie 5

Aufbaukurs Informatik 1

Musik 9

Bildende Kunst 9

Sport 17

Kompetenzanalyse mit 
 individueller Förderung

2

II. Wahlpflichtfach

Technik

12Alltagskultur,  Ernährung und 
 Soziales

III. Wahlbereich

Wahlfach Informatik (3)

IV. Pool für Maßnahmen zur 
Differenzierung und Förderung

10

Artikel 6

Änderung der Verordnung über die Stundentafel  
der Realschule 

Die Verordnung über die Stundentafel der Realschule 
vom 28. April 1994 (GBl. S. 286), die zuletzt durch  
Artikel 3 der Verordnung vom 27. Juni 2018 (GBl. 
S. 280, 282) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert: 

1. In § 1 wird die Absatzbezeichnung »(1)« gestrichen. 

2. Die Anlage (Kontingentstundentafel für die Klassen 5 
bis 10 der Realschule) wird wie folgt geändert: 

a) Die Vorbemerkungen zur Stundentafel werden wie 
folgt geändert: 

aa) Im ersten Satz des zweiten Absatzes werden 
die Angabe »8« durch die Angabe »7« und das 
Wort »fünf« durch das Wort »sieben« ersetzt. 

bb) Im ersten Satz des neunten Absatzes wird die 
Angabe »Chemie,« gestrichen, vor dem Wort 
»Gemeinschaftskunde« das Leerzeichen aufge-
hoben und nach der Angabe »7« die Wörter »; 
das Fach Chemie beginnt in Klasse 7 oder 8« 
eingefügt. 

cc) Der vierzehnte Absatz wird wie folgt gefasst: 

 »In den Klassen 9 und 10 sind alle Fächer zu 
unterrichten.« 

Der Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und 
Technik (BNT) wird in den Klassen 5 und 6 unterrichtet. 
Die acht Kontingentstunden des Fächerverbunds Bio-
logie, Naturphänomene und Technik (BNT) werden wie 
folgt verteilt: Biologie vier Stunden, Physik eine Stunde, 
Chemie eine Stunde, Technik zwei Stunden. 

Der Unterricht in der Pflichtfremdsprache Englisch  
beginnt in Klasse 5. 

Der Wahlpflichtbereich wird in den Klassen 7 bis 10  
unterrichtet: Technik beziehungsweise Alltagskultur, 
 Ernährung, Soziales mit insgesamt zwölf Kontingent-
stunden. 

Der Aufbaukurs Informatik wird in Klasse 7 unterrichtet. 
Das Wahlfach Informatik beginnt für Schülerinnen und 
Schüler, die dieses Fach freiwillig belegen, in Klasse 8 
und ist grundsätzlich bis zum Ende der Klasse 10 zu  
besuchen, soweit nicht in besonders begründeten Einzel-
fällen zum Ende des ersten oder zweiten Schulhalb jahres 
der Klasse 8 eine Abwahl erfolgt. 

Die Fächer Biologie, Physik, Gemeinschaftskunde und 
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung beginnen 
in Klasse 7; das Fach Chemie beginnt in Klasse 7 oder 8. 

Der Unterricht im Fach Geschichte beginnt in Klasse 5 
oder 6. 

Die übrigen Fächer beginnen in Klasse 5. 

Die Kompetenzanalyse wird verpflichtend in Klasse 7 
durchgeführt. Die individuelle Förderung schließt sich 
unmittelbar an. 

In den Klassen 9 und 10 sind alle Fächer zu unterrichten. 

Für Haupt- und Werkrealschulen in Grenznähe zu Frank-
reich ist Zusatzunterricht in Französisch an genehmigten 
Standortschulen ab Klasse 5 pro Schuljahr bis zu drei 
Kontingentstunden vorzusehen. Für Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 10 mit Ziel Hauptschulabschluss sind 
Betriebspraktika im Umfang von sechs Zeitstunden  
wöchentlich an einem Tag oder an zwei Halbtagen  
vorzusehen. Auch eine entsprechende Blockbildung ist 
möglich. 

Unterrichtsfach Stundenkontingent

I. Pflichtbereich

Religionslehre 11

Ethik (7)

Deutsch 27

Pflichtfremdsprache 25

Mathematik 27

Gesellschaftswissenschaftliches Fächerfeld 

Geschichte 8

Geographie 7

Gemeinschaftskunde 5
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b) In der Tabelle wird in der Zeile mit dem Wort 
»Ethik« in der zweiten Spalte die Angabe »5« 
durch die Angabe »7« ersetzt. 

3. In Anlage 2 (Stundentafel Klasse 11 Gemeinschafts-
schule) wird der Vorbemerkung zur Stundentafel  
folgender Absatz angefügt: 

 »Das Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorien tie-
rung beginnt erstmals im Schuljahr 2021/2022.« 

Artikel 8

Änderung der Verordnung über  
die Schulen besonderer Art 

Die Verordnung über die Schulen besonderer Art vom  
4. Juni 2009 (GBl. S. 254), die zuletzt durch Artikel 8  
der Verordnung vom 27. Juni 2018 (GBl. S. 280, 285)  
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe »§ 1 Abs. 3  
und 6« gestrichen.  

2. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 »1.   Die oder der stellvertretende Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bei der Hauptschul-
abschluss prüfung, Werkrealschulabschlussprü-
fung und Real schulabschlussprüfung ist die 
Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter der 
Mittelstufe;« 

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende wird der 
Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird der Punkt nach dem Wort  
»erfolgten« durch ein Semikolon ersetzt. 

3. In Anlage 3 (Kontingentstundentafel für die Stau-
dinger-Gesamtschule Freiburg i. Br. [Gymnasium]) 
werden im zehnten Absatz der Vorbemerkung zur 
Stundentafel die Wörter »Biologie und Physik in 
Klasse 7, Chemie in Klasse 8« durch die Wörter »Bio-
logie, Physik und Chemie in Klasse 7« ersetzt. 

4. Die Anlage 4 (Kontingentstundentafel für die Inter-
nationale Gesamtschule Heidelberg [Werkrealschule / 
Hauptschule]) wird wie folgt geändert: 

a) In der Vorbemerkung zur Stundentafel werden im 
ersten Satz des siebten Absatzes die Angabe »8« 
durch die Angabe »7« und das Wort »fünf« durch 
das Wort »sieben« ersetzt. 

b) In der Tabelle wird in der Zeile mit dem Wort 
»Ethik« in der dritten Spalte die Angabe »5« durch 
die Angabe »7« ersetzt.  

5. Die Anlage 5 (Kontingentstundentafel für die Inter-
nationale Gesamtschule Heidelberg [Realschule]) 
wird wie folgt geändert: 

a) In der Vorbemerkung zur Stundentafel werden im 
ersten Satz des siebten Absatzes die Angabe »8«

b) Die Tabelle wird wie folgt geändert: 

aa) In der Zeile mit dem Wort »Ethik« wird in der 
zweiten Spalte die Angabe »5« durch die  
Angabe »7« ersetzt. 

bb) In der Zeile mit den Wörtern »Pool für  
Maßnahmen zur Differenzierung und Förder-
ung« wird in der zweiten Spalte die Angabe 
»10« durch die Angabe »18« ersetzt. 

Artikel 7

Änderung der Gemeinschaftsschulverordnung 

Die Gemeinschaftsschulverordnung vom 22. Juni 2012 
(GBl. S. 470), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung 
vom 27. Juni 2018 (GBl. S. 280, 282) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »Im Abschlussjahr der Sekundarstufe I gelten  
die Notenbildungsverordnung sowie entsprechend 
dem gewählten Abschlussziel die Realschul-
abschlussprüfungsordnung, die Hauptschulab-
schlussprüfungsordnung oder die Regelungen der 
Versetzungsordnung Gymnasien.« 

b) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter »abweichend 
von § 34 Absatz 1 WRSVO« gestrichen. 

2. Die Anlage 1 (Stundenkontingent für die Gemein-
schaftsschule – Sekundarstufe I) wird wie folgt  
geändert: 

a) Die Vorbemerkungen zur Stundentafel werden wie 
folgt geändert: 

aa) Im ersten Satz des zweiten Absatzes werden 
die Angabe »8« durch die Angabe »7« und das 
Wort »fünf« durch das Wort »sieben« ersetzt. 

bb) Der elfte Absatz wird wie folgt gefasst: 

 »Die Schule bietet als Profilfach Naturwis-
senschaft und Technik an. Alternativ oder in 
Ergänzung kann das Profilfach Informatik, 
Mathematik und Physik (IMP) eingeführt wer-
den. Daneben wird eines der Fächer Musik, 
Bildende Kunst oder Sport angeboten; ist die 
Schule mindestens vierzügig, können auch 
zwei dieser Fächer angeboten werden. Bei aus-
reichender Nachfrage durch die Schülerinnen 
und Schüler kann die Schule zusätzlich das 
Fach Spanisch als dritte Fremdsprache an-
bieten.« 

cc) Nach dem zwölften Absatz wird folgender 
dreizehnter Absatz eingefügt: 

 »In den Klassen 9 und 10 sind alle Fächer zu 
unterrichten.« 

dd) Der bisherige dreizehnte Absatz wird der vier-
zehnte Absatz. 
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§ 1

Zulassungszahlen

Für die in der Anlage 1 bezeichneten Studiengänge an 
den dort genannten Hochschulen werden für das Winter-
semester 2019/2020 und das Sommersemester 2020 Zah-
len der höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und 
Bewerber (Zulassungszahlen) festgesetzt.

§  2

Zulassungszahlen für das erste Fachsemester

(1) Die Zulassungszahlen für das erste Fachsemester 
 ergeben sich aus der Anlage 1.

(2) Wenn einer Lehreinheit mehrere Studiengänge zuge-
ordnet sind und die Zahl der Einschreibungen in einem 
Studiengang die in der Anlage 1 festgesetzte Zulassungs-
zahl nicht erreicht, erhöht sich die Zulassungszahl der 
anderen, derselben Lehreinheit zugeordneten Studien-
gänge um die Zahl der nicht besetzten Studienplätze.

(3) Wenn in einem der Bachelor-Studiengänge Inter-
national Management an der Hochschule Reutlingen die 
ausländischen Partnerhochschulen weniger als die in der 
Anlage 1 festgesetzte Zahl an Studienanfängerplätzen 
belegen, vermindert sich die Zahl der von der Hoch-
schule Reutlingen zu vergebenden Studienanfänger-
plätze entsprechend.

§  3

Zulassungsbeschränkungen für das zweite und  
die höheren Fachsemester

(1) Für die in der Anlage 2 bezeichneten Studiengänge an 
den dort genannten Hochschulen werden für das Winter-
semester 2019/2020 und das Sommersemester 2020 
 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester (Auffüll-
grenzen) festgesetzt.

(2) Die Auffüllgrenzen entsprechen den für den jeweili-
gen Studiengang festgesetzten Zulassungszahlen für das 
erste Fachsemester (Anlage 1). Dabei ist im Winterse-
mester 2019/2020 für Fachsemester mit ungerader Zahl 
die für das Wintersemester und für Fachsemester mit 
 gerader Zahl die für das Sommersemester festgesetzte 
Zulassungszahl und im Sommersemester 2020 für Fach-
semester mit ungerader Zahl die für das Sommersemes-
ter und für Fachsemester mit gerader Zahl die für das 
Wintersemester festgesetzte Zulassungszahl maßgeblich.

(3) Neuaufnahmen zum Weiterstudium im zweiten oder 
einem höheren Fachsemester erfolgen nur in dem Maße, 
wie die Zahl der Studierenden im jeweiligen Fachsemes-
ter unter der festgesetzten Auffüllgrenze liegt. Dabei 
können die Studierendenzahlen und Auffüllgrenzen der 
jeweils einem früheren Studienjahr zuzuordnenden zwei 
Fachsemester zusammengefasst werden. § 2 Absatz 3 
gilt entsprechend.

 durch die Angabe »7« und das Wort »fünf« durch 
das Wort »sieben« ersetzt.  

b) In der Tabelle wird in der Zeile mit dem Wort 
»Ethik« in der dritten Spalte die Angabe »5« durch 
die Angabe »7« ersetzt. 

Artikel 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft; 
abweichend hiervon treten Artikel 2 und 3 am 1. August 
2020 in Kraft.  

(2) Die Werkrealschulverordnung vom 11. April 2012 
(GBl. S. 334), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 27. Juni 2018 (GBl. S. 280, 281) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des 31. Juli 2019 außer Kraft; ab-
weichend hiervon treten die ersten Abschnitte des  
zweiten und des dritten Teils sowie § 47 jeweils mit  
Ablauf des 31. Juli 2020 außer Kraft. 

(3) Die Realschulabschlussprüfungsordnung vom  
4. August 1994 (GBl. S. 417), die zuletzt durch Artikel 5 
der Verordnung vom 21. Juni 2017 (GBl. S. 344, 345)  
geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 31. Juli 2020 
außer Kraft. 

(4) Die KooperationsklassenVO vom 28. Mai 2008 
(GBl. S. 191), die zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210, 1226) geändert 
worden ist, tritt am 1. August 2019 außer Kraft; für  
Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2018/2019 
in das erste Schuljahr aufgenommen wurden, gilt sie bis 
zu deren Abschluss des Bildungsganges fort. 

stuttgart, den 4. Juni 2019  Dr. Eisenmann

Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

an den Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften im Wintersemester 2019/2020 

und im Sommersemester 2020 
(Zulassungszahlenverordnung-HAW 
2019/2020 – ZZVO-HAW 2019/2020)

Vom 10. Juni 2019

Auf Grund von § 11 Absatz 4 Nummer 4 in Verbindung 
mit §§ 5 und 3 des Hochschulzulassungsgesetzes in der 
Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2015 (GBl. 
S. 313) geändert worden ist, wird nach Anhörung der 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften verordnet:


